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Teilrevision des Steuergesetzes 
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat 

1. Übersicht 

1.1 Zu Beginn der Jahre 2010 und 2011 ist die bisher zweite umfassende Teilrevision 
des Steuergesetzes vom 9. Februar 2000 (StG, SRSZ 172.200) in Kraft getreten. Damit ent-
spricht das Steuergesetz im Wesentlichen dem Stand der Bundesgesetzgebung per Anfang 2009. 
Inzwischen ist aufgrund zahlreicher Änderungen im Bundesrecht erneut Anpassungsbedarf auf 
kantonaler Ebene entstanden. Es obliegt dem kantonalen Steuergesetzgeber, die im Bundesge-
setz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezem-
ber 1990 (StHG, SR 642.14) enthaltenen Änderungen ins kantonale Steuergesetz zu überführen. 
Mit einer dritten umfassenden Teilrevision des Steuergesetzes gilt es daher in erster Linie, das 
kantonale Steuerrecht an geändertes Bundesrecht anzupassen (sogenannte technische Anpassun-
gen). 

1.2 Der Kanton Schwyz belegt sowohl im interkantonalen als auch im internationalen 
Steuerwettbewerb hochrangige Positionen. Bei den Privatpersonen steht der Kanton schweizweit 
unverändert an der Spitze für Gut- und Bestverdienende. Auch bei den Unternehmen liegt der 
Kanton Schwyz auf Top-Positionen. Diese gute Wettbewerbsstellung steht indessen schon seit 
geraumer Zeit aufgrund von Steuersenkungen in den umliegenden Kantonen unter Druck. Auf-
grund der derzeit angespannten Lage der kantonalen Finanzen können in der anstehenden Teilre-
vision jedoch weder bei den natürlichen noch bei den juristischen Personen substanzielle oder 
generelle Steuerentlastungen gewährt werden. Dem Erhalt der schweizweiten Steuerattraktivität 
des Kantons Schwyz kommt in gesetzgeberischer Hinsicht gleichwohl oberste Priorität zu. 

1.3 Neben der Umsetzung von bundesrechtlichen Vorgaben im kantonalen Recht gilt es 
im Hinblick auf die Sanierung der Kantonsfinanzen, in gewissen Steuerteilbereichen Mehrerträge 
zu erzielen und bei den technischen Anpassungen sowie bei Veränderungen der Belastungsver-
hältnisse Steuerausfälle zu reduzieren oder möglichst zu vermeiden. Demnach sind die finanziel-
len Auswirkungen der vorliegenden Teilrevision bei den Privatpersonen, den Unternehmen sowie 
beim Staat und seinen Gemeinwesen nach Möglichkeit so auszutarieren, dass der Kanton seine 
hervorragende Stellung im Steuerwettbewerb behält und gleichzeitig ein Beitrag zum mittelfristi-
gen Ausgleich des kantonalen Finanzhaushaltes geleistet werden kann. 
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1.4 Zusammenfassend ergeben sich als zentrale Anliegen der Vorlage die Nachführung 
von Bundesrecht, die Erhaltung des attraktiven Wohn- und Unternehmensstandortes Kanton 
Schwyz und die Erzielung von Steuermehreinnahmen als Beitrag an die Sanierung der Kantonsfi-
nanzen. Die auch mit dieser Vorlage gewährleistete schweizweit und international äusserst attrak-
tive Unternehmensbesteuerung ist nebst der zentralen Lage unseres Kantons und der Anbindung 
an die Wirtschaftsregion Zürich/Zug eine grundlegende Voraussetzung für die wirtschaftliche 
Prosperität des Kantons Schwyz. 

1.5 Die Teilrevision soll auf den 1. Januar 2015 in Kraft treten. In finanzieller Hinsicht 
ist mit Steuermehreinnahmen von insgesamt rund 61.876 Mio. Franken (Kanton: 61.986 Mio. 
Franken, Bezirke: Fr. 546 000.--, Gemeinden: Fr. -656 000.--) zu rechnen. In personeller Hin-
sicht ist mit der Vorlage kein nennenswerter Mehraufwand verbunden. 

2. Ausgangslage 

2.1 Kantonales Steuerrecht 
 
Das Steuergesetz vom 9. Februar 2000 ist am 1. Januar 2001 in Kraft getreten. Es wurde seither 
mehreren kleineren Änderungen in nicht steuerlichen Zusammenhängen und zwei umfassenden 
Teilrevisionen unterzogen. Am 23. November 2005 wurde das kantonale Steuerrecht mit einer 
ersten umfassenden Teilrevision an neues Bundesrecht angepasst. Mit gezielten Entlastungen 
sollte die Position des Kantons Schwyz als erstklassiger Wohn- und Wirtschaftsstandort gefestigt 
werden. Die Revision umfasste eine Erhöhung der Kinderabzüge, eine Entlastung von kleinen und 
mittleren Unternehmen durch die Erleichterung von Umstrukturierungen und von deren Eigner 
durch eine Reduktion der Dividendenbesteuerung, eine Reduktion der Vermögens- und Kapital-
steuern, eine Senkung des Besitzesdauerzuschlags bei der Grundstückgewinnsteuer und verfah-
rensrechtliche Anpassungen (insbesondere jährliche Deklarationspflicht für natürliche Personen). 
Die neuen Bestimmungen traten am 1. März 2006 und am 1. Januar 2007 in Kraft. Die Teilrevi-
sion vom 18. März 2009, mit welcher die Steuerattraktivität des Kantons nachhaltig verbessert 
werden sollte, hatte ebenfalls eine Anpassung des kantonalen Steuerrechts an das Bundesrecht 
zum Gegenstand. Die wesentlichen Neuerungen bestanden in einer Erhöhung der Kinder- und 
Vermögenssteuerabzüge, einer Reduktion des Gewinnsteuersatzes sowie in Entlastungen bei der 
Vereins- und Unternehmensbesteuerung (insbesondere Einführung einer Minimalsteuer anstelle 
der bisherigen Kapitalsteuer). Verschiedene weitere Entlastungsmassnahmen, wie z.B. die Ab-
schaffung der sogenannten Dumont-Praxis (kein Abzug von erwerbsnahen Instandstellungskosten 
einer Liegenschaft) und die Senkung von Quellensteuersätzen, bildeten ebenfalls Teil dieser Re-
vision. Deren Bestimmungen traten am 1. Januar 2010 und teilweise am 1. Januar 2011 in 
Kraft. 

2.2 Bundesrecht 
 
Das Steuergesetz in seiner geltenden Fassung berücksichtigt den Stand der Gesetzgebung auf 
Bundesebene im Wesentlichen per Anfang 2009. Bereits in der Botschaft an den Kantonsrat be-
treffend Teilrevision des Steuergesetzes vom 18. März 2009 (Beschluss Nr. 1079 vom 14. Okto-
ber 2008) wurde darauf hingewiesen, dass auch für die kommenden Jahre mit einer Vielzahl von 
Änderungen im Bundessteuerrecht zu rechnen sei. Daraus folge, dass sich in naher Zukunft be-
reits eine weitere Revision des Steuergesetzes aufdrängen werde. In der Zwischenzeit haben so-
wohl das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG, 
SR 642.11) als auch das StHG zahlreiche kleinere und grössere Änderungen erfahren, die auf 
kantonaler Ebene neuen Anpassungsbedarf schaffen. Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich auch 
aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, beispielsweise in Bezug auf die privilegierte 
Dividendenbesteuerung. Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Teilrevision des Steuergesetzes 
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erforderlich. Es ist auch für die kommenden Jahre mit einer Vielzahl von Änderungen im Bundes-
steuerrecht und auf internationaler Ebene zu rechnen, welche in absehbarer Zeit zu weiteren An-
passungen des kantonalen Steuergesetzes führen werden, höchstwahrscheinlich in immer kürze-
ren Zeitabständen. 

2.3 Finanzlage des Kantons 
 
Der Kantonshaushalt verzeichnet seit 2009 Aufwandüberschüsse. Der Voranschlag 2014 und der 
Finanzplan 2015–2017 machen deutlich, dass ein Ausgleich der Laufenden Rechnung in der 
Planperiode ausser Reichweite steht. Für die nächsten vier Jahre wird – die Wirkung der vorlie-
genden Steuergesetzteilrevision mitberücksichtigt – mit einem Aufwandüberschuss von jährlich 
rund 60 Mio. Franken gerechnet. Das Eigenkapital des Kantons beträgt per Ende 2012 rund 
420 Mio. Franken. Ohne Gegenmassnahmen wird es im Jahr 2018 durch die jährlichen Defizite 
aufgebraucht sein. 
 
Gemäss § 78 Abs. 1 der Kantonsverfassung vom 24. November 2010 (KV, SRSZ 100.100) ist 
der Finanzhaushalt auf die Dauer ausgeglichen zu führen. Dieser Grundsatz ist auch in § 4 der 
Finanzhaushaltsverordnung vom 22. Oktober 1986 (FHV, SRSZ 144.110) festgehalten bzw. ist 
ebenfalls im neuen auf den 1. Januar 2015 geplanten Finanzhaushaltsgesetz in § 6 verankert. 
Der Regierungsrat muss und will diesen verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben Rech-
nung tragen und hat deshalb mit RRB Nr. 1195/2012 das Entlastungsprogramm (EP 14–17) 
beschlossen. Dieses sieht vor, bis zum Jahr 2018 den Finanzhaushalt auszugleichen. Es seien 
sämtliche bestehenden Aufgaben und Leistungen im Hinblick auf einen Verzicht oder eine Re-
duktion zu überprüfen. Bestehende Prozesse und Strukturen seien im Sinne einer konsequenten 
Kostenreduktion zu hinterfragen. Gleichzeitig solle auch die Einnahmenseite überprüft werden. 
Mit einer Steuer-Teilrevision solle die Möglichkeit von Mehrerträgen in Steuerteilbereichen ausge-
lotet bzw. ausgeschöpft werden. Es sei nach Bereichen zu suchen, in denen im Ergebnis eine 
Anpassung der Steuerbelastung erfolgen könne, ohne dass dadurch die steuerliche Attraktivität 
generell leide. Ferner solle auch die Optimierung der kantonalen Gebühren systematisch ange-
gangen werden. 
 
Das Vorgehen des EP 14–17 zum Aufgaben- und Leistungsverzicht kann in sechs Phasen unter-
teilt werden: Initialisierung (1), Definition Entlastungsziel (2), Erarbeitung Massnahmen (3), Kon-
sensfindung (4), Vernehmlassung (5) und Umsetzung (6). Der Zeithorizont bis zu einem be-
schlossenen Entlastungspaket dauert voraussichtlich rund ein Jahr. Der Zeithorizont für die Um-
setzung liegt ab 2014 bei maximal vier Jahren. Das EP 14–17 befindet sich aktuell in der fünf-
ten Phase. Das Finanzdepartement hat nach einer Initialisierung die Entlastungsanteile von Auf-
wandreduktion und Ertragssteigerung geschätzt und systematisch pro Departement die Hand-
lungsspielräume und die Auswirkungen einer Aufwandreduktion ermittelt. Parallel dazu erfolgte 
eine verwaltungsweite Analyse der Leistungsaufträge, der Konkordate und Konferenzen, der 
Kommissionen sowie der Sachkosten. Von April bis Juli 2013 wurden von allen Departementen 
mehr als 100 Entlastungsmassnahmen erarbeitet und geprüft. Der Regierungsrat hat sich mit 
sämtlichen Massnahmen auseinandergesetzt und entschieden, 70 Massnahmen weiterzuverfolgen 
und detailliert zu überprüfen. Die Massnahmen betreffen Aufgaben- und Leistungsreduktionen 
sowie Optimierungsmassnahmen aller Departemente und beinhalten Kompetenzzuständigkeiten 
sowohl des Kantonsrates als auch des Regierungsrates. Im Verlaufe des Herbsts 2013 haben die 
Departemente, die ihnen spezifisch zugeordneten Entlastungsmassnahmen überprüft, konkreti-
siert und ergänzt. Der Regierungsrat hat Ende Oktober 2013 auf dieser Basis entschieden, 13 
Massnahmen in der Kompetenz des Kantonsrates in eine breite Vernehmlassung zu geben und 57 
Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrates und der Departemente ab 2014 umzusetzen. 
Die Vernehmlassung des Massnahmenpakets in der Kompetenz des Kantonsrates läuft bis Ende 
Januar 2014. 
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2.4 Finanzlage der Bezirke und Gemeinden 
 
Auf Bezirks- und Gemeindeebene ergibt sich ein ähnliches Bild. Gegenüber den Vorjahren, in 
denen die kommunalen Steuerfüsse gesenkt wurden, ist gegenwärtig eine Trendumkehr festzu-
stellen. Aufgrund von wachsenden Defiziterwartungen im neuen Budget, der Prognosen der Fi-
nanzpläne 2014–2016 und des damit verbundenen Eigenkapitalabbaus haben per 2013 sieben 
Gemeinwesen ihre Steuerfüsse erhöht. Weil auch die beiden Mehrgemeindebezirke Schwyz und 
March ihre Steuerfüsse erhöht haben, sind die Steuerzahler in insgesamt 25 von 30 Gemeinden 
von höheren Steuern betroffen. Allerdings ist die prozentuale Erhöhung der Steuerlast mässig. In 
den meisten Gemeinden steigen die Steuern lediglich zwischen 1.4% und 3.2%. 
 
Die vom Kantonsrat im Juni 2012 beschlossene Vorlage „Anpassung der Aufgaben- und Lasten-
verteilung zwischen dem Kanton sowie den Bezirken und Gemeinden“ wurde an der Abstimmung 
vom 23. September 2012 vom Schwyzer Stimmvolk abgelehnt. Der Regierungsrat schloss daraus, 
dass die notwendige Konsolidierung des Kantonhaushaltes nicht primär zulasten der Bezirke und 
Gemeinden gehen darf. Den Entscheid des Stimmvolks deutete der Regierungsrat unter anderem 
auch als Bekenntnis zum fiskalischen Äquivalenzprinzip. Dieses besagt, dass sich die Entschei-
dungshoheit über Aufgaben und die finanzielle Verantwortung auf derselben staatlichen Ebene 
befinden müssen. Diesem Prinzip entsprechend hat sich der Regierungsrat auch bei der Beant-
wortung der Motion M 12/12 „Für eine Mitbeteiligung der Bezirke und Gemeinden am NFA“ in 
RRB Nr. 363/2013 dahin gehend geäussert, dass die Bezirke und Gemeinden nicht an den NFA-
Beitragszahlungen zu beteiligen sind. 
 
Der Verzicht auf eine Mitbeteiligung der Bezirke und Gemeinden an den NFA-Beitragszahlungen 
heisst nun aber nicht, dass diese sich nicht an den Aufgaben und Lasten beteiligen müssen. Seit 
der letzten Aufgabenentflechtung im Jahr 2001 ist der Aufwand des Kantons im Vergleich zu 
demjenigen der Bezirke und Gemeinden stärker angestiegen. Die Tatsache, dass sich der Kanton 
jahrelang mehr oder weniger auf dem gleichen Eigenkapitalniveau befand und auf Stufe der Be-
zirke und Gemeinden Eigenkapitalien geäufnet und teilweise ausserordentliche Abschreibungen 
getätigt wurden, ist ein Zeichen dafür. 
 
Mit der vorliegenden Teilrevision soll im Sinne der fiskalischen Äquivalenz auch eine Neuvertei-
lung der Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer – eine kantonale Spezialsteuer – verankert 
werden. Die Neuverteilung soll allerdings so erfolgen, dass sie in finanzieller Hinsicht für Bezirke 
und Gemeinden kostenneutral ist. Der Rückgang der Anteile an der Grundstückgewinnsteuer für 
Bezirke und Gemeinden soll mit den Steuermehreinnahmen der vorliegenden Teilrevision und 
über den horizontalen Finanzausgleich kompensiert werden. 

2.5 Steuerbelastung 
 
Der Kanton Schwyz befindet sich in einem Umfeld mit ausgeprägtem Steuerwettbewerb. Dieser 
bildet einerseits einen wesentlichen Teil des interkantonalen und internationalen Standortwett-
bewerbs von Unternehmen, andererseits ist er auch massgeblicher Faktor der Wohnsitzattraktivi-
tät für natürliche Personen. Der Steuerwettbewerb ist nach wie vor wegweisend für die Ausrich-
tung der kantonalen Steuerpolitik. Die Steuerbelastung im Kanton Schwyz ist für natürliche und 
juristische Personen sehr attraktiv, was dem Kanton seit Jahren sowohl in interkantonaler als 
auch internationaler Hinsicht eine hervorragende Positionierung im Steuerwettbewerb verschafft. 
Bei den gut- und bestverdienenden Privatpersonen steht der Kanton Schwyz an der Spitze. Bei 
den Unternehmen positioniert er sich ebenfalls auf den vorderen Rängen (betreffend Bemes-
sungsjahr 2011: interkantonal ist Freienbach auf Rang 1, Schwyz bei den Hauptorten auf 
Rang 3; international: Ränge 4 bzw. 8). 
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Kernpunkt der steuerpolitischen Anliegen ist nach wie vor die Erhaltung der günstigen Positionie-
rung des Kantons Schwyz im interkantonalen und internationalen Steuerwettbewerb bei der Be-
steuerung von Privatpersonen und Unternehmen. Die Erhaltung der Steuerattraktivität bildet das 
übergeordnete Ziel im Strategiekonzept der Regierung. Die Steuerattraktivität ist stets in Relation 
zu den Mitbewerbern, insbesondere den umliegenden Kantonen, zu beurteilen. 
 
Die steuerlich wettbewerbsfähigsten Kantone sehen sich indessen je länger je mehr mit einer 
angespannten Haushaltslage konfrontiert und haben nicht mehr die Mittel, um weitere Steuerent-
lastungen finanzieren zu können. Dies gilt auch für den Kanton Schwyz. Als Sanierungsbeitrag an 
den kantonalen Finanzhaushalt drängt sich in der vorliegenden Steuergesetzrevision gar eine Er-
höhung des Einkommenssteuertarifs beim Kanton und des Vermögenssteuersatzes auf. 
 
Um gezielt den Kantonshaushalt entlasten zu können, welcher im Gegensatz zur Haushaltslage 
der meisten Gemeinden gegenwärtig sehr stark defizitär ist, soll neu ein eigener Tarif für den 
Kanton eingeführt werden. Der neue Kantonstarif führt zu einer grösseren Belastung ab einem 
steuerbaren Einkommen von Fr. 230 400.--. Dadurch kann mit Steuermehreinnahmen für den 
Kanton im Umfang von rund 22.73 Mio. Franken gerechnet werden. Eine wesentliche Beein-
trächtigung der schwyzerischen Steuerattraktivität im interkantonalen Vergleich ist nicht zu erwar-
ten (vgl. Ziffer 4.1.8). 
 
Bei der Vermögenssteuer belegt der Kanton Schwyz im interkantonalen Vergleich den Spitzen-
platz (vgl. Zürcher Steuerbelastungsmonitor 2012, Gesamtindex der Vermögensbelastung 
2010 / 2011, S. 23). Demnach besteht ein hohes Potenzial zu Mehreinnahmen bei einer Ände-
rung des Vermögenssteuersatzes. Durch eine Erhöhung des derzeitigen Vermögenssteuersatzes 
von 0.5‰ auf 0.6‰ können Mehreinnahmen von insgesamt rund 15.313 Mio. Franken erzielt 
werden, ohne dass sich die günstige Positionierung des Kantons Schwyz bei der Vermögensbe-
steuerung verändert. 
 
In der letzten Teilrevision des Steuergesetzes wurde der ehemalige Zweistufentarif bei der Ge-
winnsteuer juristischer Personen aufgegeben unter gleichzeitiger Senkung des Gewinnsteuersat-
zes auf 2.25%. Zudem wurde die Anrechnung der Gewinn- an die Kapitalsteuer (neu: Minimal-
steuer) eingeführt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass nur die Gewinnsteuer zu zahlen ist, falls 
diese höher ausfällt als die Kapital- bzw. Minimalsteuer. Im umgekehrten Fall ist der Betrag zu 
entrichten, welcher der Kapital- bzw. Minimalsteuer entspricht. Durch diese Massnahmen wurden 
die juristischen Personen massiv entlastet. Die sogenannte Unternehmenssteuerreform III, deren 
konkreter Inhalt derzeit noch offen ist (vgl. Ziffer 3.1), wird aller Voraussicht nach mittelfristig zu 
einer (weiteren) generellen Senkung der Gewinnsteuersätze durch die Kantone führen als Kom-
pensation für eine Änderung des Besteuerungsregimes von Gesellschaften mit Sonderstatus (Hol-
ding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften). Daher wird in der aktuellen Steuergesetzrevision 
von einer Änderung des Gewinnsteuersatzes juristischer Personen abgesehen. 
 
§ 49 StG verpflichtet den Kanton zu einem regelmässigen Ausgleich der kalten Progression, wenn 
sich der schweizerische Landesindex der Konsumentenpreise gegenüber dem Indexstand von 
100.8 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100) oder nach einer Anpassung um mindestens 10% 
verändert hat. Während diese Schwelle bei der letzten Teilrevision erreicht war und ein – wegen 
Steuerfusssenkungen nicht vollumfänglicher – Ausgleich stattfand, kann im Rahmen der aktuel-
len Gesetzesrevision mangels entsprechender zwischenzeitlicher Teuerung kein Ausgleich der 
kalten Progression gewährt werden. 
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3. Revisionsziele 

3.1 Anpassung an übergeordnetes Recht 
 
Zentrales Anliegen einer jeden Teilrevision des Steuergesetzes ist die richtige und rechtzeitige 
Überführung der bundesrechtlichen Vorgaben ins kantonale Recht. Es ist Aufgabe des kantonalen 
Gesetzgebers, die im Steuerharmonisierungsgesetz enthaltenen Vorgaben in kantonale Gesetzes-
bestimmungen umzusetzen bzw. das kantonale Steuergesetz daran anzupassen. Das als Rahmen-
gesetz konzipierte Steuerharmonisierungsgesetz belässt den kantonalen Gesetzgebern je nach 
Reglungsdichte einer umzusetzenden Norm einen mehr oder weniger grossen Gestaltungsspiel-
raum. Eine eigentliche Autonomie besteht für die Kantone lediglich bei der Bestimmung der 
Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge (Art. 1 Abs. 3 StHG). 
 
Wegen der parallelen Deklaration und Veranlagung der kantonalen Steuern und der direkten Bun-
dessteuer kann sich die Anpassung des kantonalen Steuerrechts nicht nur auf das StHG bezie-
hen. Mit einer sachgerechten Angleichung des Steuergesetzes an einzelne Bestimmungen des 
DBG soll deren gemeinsame Anwendung erleichtert werden. 
 
Seit der letzten Teilrevision des Steuergesetzes haben sowohl das StHG als auch das DBG ver-
schiedene Änderungen erfahren, die auf kantonaler Ebene Anpassungsbedarf schaffen (techni-
sche Anpassungen). Die Vielzahl dieser technischen Gesetzesanpassungen erfordert eine erneute 
Teilrevision des Steuergesetzes. Da gewisse harmonisierungsrechtliche Vorgaben nicht rechtzeitig 
ins Steuergesetz überführt werden konnten, wurden sie im Sinne einer Übergangslösung in einer 
regierungsrätlichen Verordnung aufgenommen (Verordnung über die vorläufige Anpassung des 
kantonalen Steuerrechts an das Steuerharmonisierungsgesetz vom 18. Dezember 2012, ÜVStHG, 
SRSZ 172.214), welche am 1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Die Bestimmungen der 
ÜVStHG, welche den Kinderdrittbetreuungskostenabzug und die Besteuerung von Mitarbeiterbe-
teiligungen betreffen, sind im Rahmen der Teilrevision ins Steuergesetz zu überführen. Demge-
genüber konnte zum Beispiel beim Abzug von Zuwendungen an politische Parteien auf eine Rege-
lung auf Verordnungsstufe verzichtet werden, weil nach Ablauf der Umsetzungsfrist per 1. Januar 
2013 die betreffende StHG-Bestimmung (Art. 9 Abs. 2 Bst. l StHG) in Verbindung mit der ent-
sprechenden DBG-Bestimmung (Art. 33 Abs. 1 Bst. i DBG betr. Abzugshöhe) direkt zur Anwen-
dung gelangt (Art. 72k StHG). Dies ändert allerdings nichts daran, dass der Parteispendenabzug 
nun doch noch im Steuergesetz geregelt werden muss. Demgegenüber bildet die harmonisie-
rungsrechtlich vorgeschriebene Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes nicht Gegenstand der Steu-
ergesetzrevision. § 48 Abs. 2 Bst. a der rückwirkend per 1. Januar 2013 in Kraft getretenen kan-
tonalen Verordnung über den Feuerschutz vom 12. Dezember 2012 (FSV, SRSZ 530.110) ent-
hält bereits eine Anpassung von § 25 Bst. f StG, wonach der Sold für Milizfeuerwehrdienst in 
Anlehnung an das Bundesrecht bis zum Betrag von jährlich Fr. 5000.-- nicht der Einkommens-
steuer unterworfen wird. 
 
Zurzeit steht Harmonisierungsbedarf mit folgenden StHG-Änderungen bzw. Bundesgesetzen fest: 
 
 Bundesgesetz über die Bahnreform 2 (Revision der Erlasse über den öffentlichen Verkehr) 

vom 20. März 2009 (AS 2009, 5597 ff.), dessen steuerliche Bestimmungen in Kraft seit 
1. Januar 2010; 

 Bundesgesetz über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien 
vom 12. Juni 2009 (AS 2010, 449 ff.), in Kraft seit 1. Januar 2011; 

 Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern vom 25. September 
2009 (AS 2010, 455 ff.), in Kraft seit 1. Januar 2011; 

 Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen vom 17. Dezember 2010 
(AS 2011, 3259 ff.), in Kraft seit 1. Januar 2013; 
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 Obligationenrecht vom 30. März 1911 (OR, SR 220), Änderung vom 23. Dezember 2011 
(Rechnungslegungsrecht; BBl 2012 63), in Kraft seit 1. Januar 2013; 

 Bundesgesetz über Vereinfachungen bei der Besteuerung von Lotteriegewinnen vom 15. Juni 
2012 (BBl 2012 5927), Inkrafttreten per 1. Januar 2013 (Verrechnungssteuer) und 
1. Januar 2014 (DBG und StHG); 

 Bundesgesetz über die Besteuerung nach dem Aufwand vom 28. September 2012 
(BBl 2012 8251), Inkrafttreten per 1. Januar 2014 (StHG) und 1. Januar 2016 (DBG); 

 Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und Weiterbil-
dungskosten vom 27. September 2013 (BBl 2013 7385), Ablauf der Referendumsfrist am 
16. Januar 2014. 

 
Der vorliegende Entwurf zur Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes berücksichtigt im Wesent-
lichen den Stand der Gesetzgebung auf Bundesebene per September 2013, deren Bestimmungen 
teilweise erst später in Kraft treten. Es werden auch solche bundesrechtlichen Vorgaben in die 
vorliegende Steuergesetzrevision einbezogen, welche erst nach dem 1. Januar 2015 in Kraft tre-
ten. Dies könnte auf den harmonisierungsrechtlich vorgeschriebenen Abzug berufsorientierter 
Aus- und Weiterbildungskosten (Art. 9 Abs. 2 Bst. o StHG) zutreffen, der auf Bundesebene wo-
möglich erst auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt wird. Gemäss Art. 72r Abs. 1 StHG sind die 
Kantone jedenfalls verpflichtet, ihr Recht auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens von Art. 9 Abs. 2 
Bst. o StHG anzupassen. Zu einer früheren Inkraftsetzung sind die Kantone indessen nicht be-
rechtigt. Dementsprechend wird in § 250c StG betreffend die Aus- und Weiterbildungskosten auf 
das Inkrafttreten nach Bundesrecht verwiesen. 
 
Die Unternehmenssteuerreform III bildet nicht Gegenstand des aktuellen Gesetzgebungsverfah-
rens. Ausgangspunkt für die Unternehmenssteuerreform III bildet die internationale Kritik an der 
privilegierten Besteuerung von Unternehmen mit Sonderstatus in der Schweiz (Holding-, Domizil- 
und gemischte Gesellschaften). Eine allfällige Abschaffung oder Änderung dieser privilegierten 
Besteuerung soll mit gezielten steuerlichen Massnahmen kompensiert werden, ansonsten droht 
ein Wegzug von heute privilegiert besteuerten Unternehmen mit negativen volkswirtschaftlichen 
Folgen. Als Kompensationsmassnahmen sind derzeit vorgesehen: Einführung von neuen Sonder-
regelungen (z.B. Lizenzboxen, zinsbereinigte Gewinnsteuer), kantonale Gewinnsteuersatzsenkun-
gen, Abbau bestimmter Steuerlasten zur allgemeinen Stärkung der Standortattraktivität (z.B. An-
passung des Beteiligungsabzuges, Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital). Da der 
genaue Inhalt des Reformvorhabens auf Bundesebene derzeit noch offen ist (Eröffnung Vernehm-
lassungsverfahren Ende 2013/anfangs 2014 und Botschaft des Bundesrates im Verlaufe 2014), 
kann auf kantonaler Ebene noch nicht legiferiert werden. Die Unternehmenssteuerreform III bil-
det Inhalt einer späteren kantonalen Vorlage. 

3.2 Steuerpolitische Anliegen 
 
Neben den technischen Anpassungen an bundesrechtliche Vorgaben stehen auch steuerpolitische 
Anliegen zur Entscheidung. Diese ergeben sich aus den folgenden strategischen Zielsetzungen 
der Regierung: Erhalt der Steuerattraktivität im schweizweiten Vergleich, Ausschöpfung von Mehr-
erträgen in Steuerteilbereichen als Sanierungsbeitrag an die Kantonsfinanzen, Steuerausfälle 
durch Veränderung der Belastungsverhältnisse nur in Ausnahmefällen, Reduktion der Steueraus-
fälle bei technischen Anpassungen sowie Steigerung der Effizienz im gesamten Steuerprozess 
(vgl. Regierungsprogramm 2013–2016, S. 24; Finanzplan 2013–2016, S. 34). Ebenfalls Be-
standteil des Strategiekonzepts ist die Inkraftsetzung der Teilrevision per 1. Januar 2015. Dem 
Erhalt der Steuerattraktivität im schweizweiten Vergleich kommt oberste Priorität zu. Es gilt, die 
herausragende steuerliche Positionierung des Kantons Schwyz im Vergleich zu anderen Kantonen 
und soweit möglich auch im internationalen Verhältnis fortzuführen. Namhafte Steuererhöhungen 
sind demzufolge ausgeschlossen. Die in der aktuellen Steuergesetzrevision vorgesehenen Erhö-
hungen des kantonalen Einkommenssteuertarifs und des Vermögenssteuersatzes sind so ausge-
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staltet, dass sie keinen negativen Einfluss auf die Stellung des Kantons Schwyz im Steuerwett-
bewerb haben (vgl. Ziffer 4.1.8 und 4.1.10). Im Weiteren sind Teilbereiche auszuloten, in wel-
chen Steuermehreinnahmen realisiert werden können, beispielsweise im Bereich der privilegier-
ten Dividendenbesteuerung nach § 36 Abs. 3 StG (Reduktion der Entlastungsquote auf 50%) und 
bei der Erhöhung des sogenannten Besitzesdauerzuschlages bei der Grundstückgewinnsteuer 
gemäss § 120 Abs. 2 StG. Das Harmonisierungsrecht des Bundes überlässt den Kantonen bei 
gewissen technischen Anpassungen die Festlegung der Höhe von Steuerabzügen (z.B. beim Kin-
derdrittbetreuungskostenabzug, Art. 9 Abs. 2 Bst. m StHG). Dabei sind nach Massgabe der oben 
erwähnten strategischen Zielsetzungen Steuerausfälle möglichst zu vermeiden. Dementsprechend 
wird der Höchstbetrag des kantonalen Kinderdrittbetreuungskostenabzuges auf Fr. 6000.-- fest-
gelegt (Bund: Fr. 10 100.--; Art. 212 Abs. 2bis DBG), gleichermassen derjenige für den kantona-
len Parteispendenabzug (Bund: Fr. 10 100.--; Art. 33 Abs. 1 Bst. i DBG). In dieselbe Richtung 
zielt die Steigerung der Effizienz des gesamten Steuererhebungsverfahrens, welche zu erhebli-
chen Kosteneinsparungen führen kann. So soll mit der Einführung des elektronischen Lohnmel-
dewesens im Bereich der Quellensteuer (ELM/QSt) durch die elektronische Übermittlung von 
Quellensteuerdaten eine Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens erzielt werden. Angesichts 
der angespannten Finanzlage des kantonalen Haushaltes dürfte sich derzeit und in den kommen-
den Jahren kein Handlungsspielraum für substanzielle oder generelle Steuerentlastungen eröff-
nen. Aufgrund dieser Ausgangslage rücken insbesondere die technischen Anpassungen an das 
übergeordnete Bundesrecht ins Zentrum der aktuellen Gesetzesrevision. Schliesslich ist auch 
eine stärkere Berücksichtigung der fiskalischen Äquivalenz Bestandteil der Revisionsziele. Mit der 
Anpassung der Grundstückgewinnsteuerverteilung zwischen Kanton sowie Bezirken und Gemein-
den soll diesem Grundsatz besser Rechnung getragen werden. 

4. Die wichtigsten Änderungen im Überblick 

4.1 Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen 

4.1.1 Besteuerung nach dem Aufwand 
 
Bei der Besteuerung nach dem Aufwand (Pauschalbesteuerung) werden die Steuern nicht auf der 
Basis des tatsächlichen Einkommens und Vermögens, sondern nach dem Lebensaufwand der 
steuerpflichtigen Person berechnet. Die Pauschalbesteuerung gilt als ein wichtiges Instrument 
zur Stärkung der steuerlichen Standortattraktivität. Vorrangiges Ziel der Pauschalbesteuerung ist 
die Einnahmenbeschaffung. Durch das Angebot eines attraktiven Steuermodells in Form einer 
pauschalierten Besteuerung wird für wohlhabende nichterwerbstätige Ausländer ein Anreiz ge-
schaffen, sich in der Schweiz bzw. im Kanton niederzulassen. Schweizweit gab es per Ende 2012 
insgesamt 5634 Pauschalbesteuerte (vgl. Medienmitteilung Konferenz der Kantonalen Finanzdi-
rektoren, FDK, vom 17. Mai 2013). Im Kanton Schwyz leben derzeit rund 100 Pauschalbesteuer-
te. Bund, Kantonen und Gemeinden brachte die Pauschalbesteuerung im Jahr 2012 insgesamt 
695 Mio. Franken Steuereinnahmen ein (vgl. Medienmitteilung FDK vom 17. Mai 2013). Gleich-
wohl ist die Pauschalbesteuerung im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit nicht unumstritten. Im 
Oktober 2012 wurde auf Bundesebene eine Volksinitiative eingereicht, welche die schweizweite 
Abschaffung der Pauschalbesteuerung fordert. Die Ausarbeitung der am 20. November 2012 von 
den Kantonsräten Thenen und Notter eingereichten Einzelinitiative „Keine Steuerprivilegien für 
Ausländerinnen und Ausländer - Für mehr Steuergerechtigkeit“ (EI 2/12), welche ebenfalls die 
Abschaffung der Pauschalbesteuerung verlangt, ist derzeit noch pendent. Um die Akzeptanz die-
ser Besteuerungsform zu stärken, wurden mit dem Bundesgesetz über die Besteuerung nach dem 
Aufwand vom 28. September 2012 die Bemessungsgrundlagen der Pauschalbesteuerung wie 
folgt verschärft (Art. 14 DBG und Art. 6 StHG): 
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 Der weltweite Aufwand soll bei Steuerpflichtigen mit eigenem Haushalt mindestens dem Sie-
benfachen (bisher: Fünffachen) der Wohnkosten entsprechen, bei den übrigen Steuerpflichti-
gen dem Dreifachen (bisher: Doppelten) des jährlichen Pensionspreises für Unterkunft und 
Verpflegung am Ort des Aufenthalts. 

 Neu soll beim Bund eine Mindestbemessungsgrundlage von Fr. 400 000.-- gelten. Die Kan-
tone sind bei der Bestimmung dieses Mindestbetrages frei. 

 
Neu wird Ehepaaren die Pauschalbesteuerung nur gewährt, wenn beide Ehegatten sämtliche Vor-
aussetzungen zur Aufwandbesteuerung erfüllen. Der Bundesrat, welcher eine Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung aus volkswirtschaftlichen Gründen ablehnt, geht davon aus, dass die meis-
ten Personen, die heute nach dem Aufwand besteuert werden, trotz der geänderten Vorschriften 
weiterhin in der Schweiz wohnhaft bleiben, sodass im Ergebnis mit Mehreinnahmen gerechnet 
werden kann (vgl. Faktenblatt „Besteuerung nach dem Aufwand“ des EFD vom Februar 2013, 
S. 3). Die Kantone haben ihre Gesetzgebung spätestens nach Ablauf von zwei Jahren nach In-
krafttreten per 1. Januar 2014 dem geänderten Art. 6 StHG anzupassen (Art. 72q Abs. 1 StHG). 
Demnach sind die neuen harmonisierungsrechtlichen Vorgaben in der aktuellen Teilrevision zu 
berücksichtigen. Die Mindestbemessungsgrundlage wird für den Kanton Schwyz mit 
Fr. 600 000.-- festgelegt, da die kantonalen Pauschalbesteuerungsfälle im Hinblick auf das 
steuerbare Einkommen den bundessteuerlichen Mindestbetrag von Fr. 400 000.-- regelmässig 
überschreiten. In der kantonalen Veranlagungspraxis findet der höhere Mindestbetrag auch bei 
der direkten Bundessteuer Anwendung. 

4.1.2 Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen 
 
Das Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen vom 17. Dezember 2010 
ist auf den 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Es enthält unter anderem zahlreiche Bestimmungen 
zur Einteilung von Mitarbeiterbeteiligungen, zum Besteuerungszeitpunkt und zur Berechnung der 
steuerbaren Leistung aus Mitarbeiterbeteiligungen. Im Weiteren wird neu die Besteuerung im 
internationalen Verhältnis unter besonderer Berücksichtigung der Quellensteuer geregelt. Zentra-
les Anliegen der gesetzlichen Regelung ist die Erhöhung der Rechtssicherheit, zumal die Besteu-
erung von Mitarbeiterbeteiligungen bis anhin der Praxis überlassen war und diese in den letzten 
Jahren als Salärbestandteil an Bedeutung gewonnen haben. Je nach Art der Mitarbeiterbeteili-
gung gelten unterschiedliche Besteuerungszeitpunkte. Sowohl die frei verfügbaren als auch die 
gesperrten Mitarbeiteraktien werden wie bisher zum Zeitpunkt des Erwerbs besteuert. Ebenfalls 
zum Zeitpunkt des Erwerbs besteuert werden börsenkotierte Mitarbeiteroptionen, die frei verfüg-
bar sind. Die steuerbare Leistung entspricht dem Verkehrswert vermindert um einen allfälligen 
Erwerbspreis (Art. 7d Abs. 1 StHG, Art. 17b Abs. 1 DBG). Nicht börsenkotierte oder gesperrte 
Mitarbeiteroptionen werden neu zum Zeitpunkt der Ausübung besteuert. Die steuerbare Leistung 
entspricht dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermindert um den Ausübungspreis (Art. 7d 
Abs. 3 StHG, Art. 17b Abs. 3 DBG). Dadurch müssen diese Optionen nicht mehr nach kompli-
zierten finanzmathematischen Formeln bewertet werden. Da die Inhaber von gesperrten Mitarbei-
teroptionen zwischen Zuteilung und Ausübung allenfalls in verschiedenen Ländern wohnen und 
arbeiten, wurde neu eine sogenannte erweiterte Quellenbesteuerung eingeführt. Hatte der Emp-
fänger der Mitarbeiteroptionen während eines Teils dieser Zeit Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz, so kommt dieser ein anteilsmässiges Besteuerungsrecht auf dem geldwerten Vorteil im 
Verhältnis zwischen der gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne zu (Art. 7f StHG, 
Art. 17d DBG). Sofern der Begünstigte im Ausübungszeitpunkt im Ausland wohnhaft ist, hat der 
schweizerische Arbeitgeber die anteilsmässige Steuer als Quellensteuer abzuliefern (Art. 35 
Abs. 1 Bst. i, Art. 37 Abs. 1 Bst. d StHG, Art. 97a Abs. 1, Art. 100 Abs. 1 Bst. d DBG). Mit der 
Einführung des anteilsmässigen Besteuerungsrechts gibt die Schweiz ihre bisherige, unbefriedi-
gende Praxis der vollständigen Besteuerung oder Nichtbesteuerung auf. 
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Die Kantone haben ihre Gesetzgebung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen per 1. Januar 2013 anzupassen (Art. 72m 
StHG). Da die betreffenden Bestimmungen nicht rechtzeitig ins kantonale Steuergesetz überführt 
werden konnten, wurden sie – wie bereits erwähnt – in einer Übergangsverordnung aufgenommen 
(§§ 6 ff. ÜVStHG). Deren Bestimmungen sind im Rahmen der Teilrevision ins Steuergesetz zu 
überführen. Bis auf die Bestimmung der Satzhöhe bei der erweiterten Quellensteuer, welche un-
ter die Autonomie der Kantone fällt (Art. 1 Abs. 3 StHG), verbleibt kein kantonaler Gestaltungs-
spielraum bei der Anpassung des kantonalen Rechts an die harmonisierungsrechtlichen Vorga-
ben. 
 
Die neu eingeführte Bescheinigungspflicht der Arbeitgeber wird in der ebenfalls per 1. Januar 
2013 in Kraft getretenen Mitarbeiterbeteiligungsverordnung vom 27. Juni 2012 (MBV, 
SR 642.115.325.1) näher konkretisiert. Diese Verordnung enthält zahlreiche grundlegende Be-
stimmungen, die über die Bescheinigungspflicht hinausgehen, wie z.B. zum vorzeitigen Wegfall 
der Sperrfrist bei Mitarbeiteraktien, zur Rückgabe von Mitarbeiteraktien und zur grenzüberschrei-
tenden Besteuerung bei Vorliegen einer sogenannten Vestingperiode (Zeitdauer zwischen Erwerb 
und Entstehen des Ausübungsrechts; Art. 2, 7–10 MBV). Auf eine Übernahme einzelner Bestim-
mungen der MBV ins kantonale Steuergesetz wird verzichtet. Dies würde den Rahmen der gesetz-
lichen Neuregelung der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen sprengen. Zudem bleiben erste 
Praxiserfahrungen mit der neuen Mitarbeiterbeteiligungsverordnung abzuwarten. Daher genügt ein 
Verweis auf die MBV im Steuergesetz. 

4.1.3 Freigrenze bei der Besteuerung von Lotteriegewinnen 
 
Bislang waren Lotteriegewinne bei den kantonalen Steuern und bei der direkten Bundessteuer 
vollumfänglich steuerbar und bei der Verrechnungssteuer ab Fr. 50.--. Um administrative Verein-
fachungen für Lotterie- und Wettveranstalter zu erzielen, wurde bei der direkten Bundessteuer 
eine Freigrenze von Fr. 1000.-- eingeführt und diejenige bei der Verrechnungssteuer auf densel-
ben Betrag erhöht (Bundesgesetz über die Vereinfachung bei der Besteuerung von Lotteriegewin-
nen vom 15. Juni 2012). Die neuen Bestimmungen von Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 (VStG, SR 642.21) und Art. 23 Bst. e und 
Art. 24 Bst. j DBG gelten ab 1. Januar 2013 bzw. ab 1. Januar 2014. Neu geregelt wird auch der 
Abzug der Einsatzkosten im Umfang von 5% der Gewinne bis zum Höchstbetrag von Fr. 5000.-- 
(Art. 33 Abs. 4 DBG). Das Steuerharmonisierungsgesetz entspricht bei der Neuregelung der Lot-
teriegewinnbesteuerung dem DBG, überlässt indessen die Festlegung der Freigrenze und des Pro-
zentbetrags sowie des Höchstbetrags beim Einsatzkostenabzug den Kantonen (Art. 7 Abs. 4 
Bst. m und Art. 9 Abs. 2 Bst. n StHG). Obwohl die Kantone ihre Rechtsordnung erst bis zum 
1. Januar 2016 an die harmonisierungsrechtlichen Vorgaben anzupassen haben (Art. 72p Abs. 1 
StHG), empfiehlt sich eine Berücksichtigung derselben bereits in der aktuellen Teilrevision des 
Steuergesetzes. Im Hinblick auf die vertikale Harmonisierung werden bei der Festlegung der Frei-
grenze und des Einsatzkostenabzuges im kantonalen Recht die Beträge des Bundessteuerrechts 
übernommen. Die bisherige kantonale Sondersteuer von 15% gemäss § 39 StG bildet nicht Ge-
genstand der Harmonisierung nach StHG und bleibt unverändert. 
 
Zurzeit sind Bestrebungen beim Bund im Gange, Lotteriegewinne inskünftig vollumfänglich von 
der Einkommenssteuer auszunehmen. Damit soll eine Gleichbehandlung mit den nicht besteuer-
ten Casinogewinnen hergestellt werden. 

4.1.4 Parteispendenabzug 
 
Mit dem Bundesgesetz über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Par-
teien vom 12. Juni 2009 wurde im Bundesrecht ein Abzug für Mitgliederbeiträge und Zuwendun-
gen an politische Parteien, welche gewisse Voraussetzungen erfüllen, eingeführt. Bei der direkten 
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Bundessteuer beträgt der Abzug derzeit maximal Fr. 10 100.-- (Art. 33 Abs. 1 Bst. i DBG). Das 
Steuerharmonisierungsgesetz verlangt eine Anpassung der kantonalen Gesetzgebung bis am 
1. Januar 2013, andernfalls Art. 9 Abs. 2 Bst. l StHG direkt Anwendung findet (Art. 72k StHG). 
Es überlässt den Kantonen die Festsetzung des Höchstbetrages (Art. 9 Abs. 2 Bst. l StHG). Wie 
bereits erwähnt (Ziffer 3.1) gilt derzeit infolge der erst nach Fristablauf erfolgenden Anpassung 
des kantonalen Rechts für den maximalen Abzug der gleiche Ansatz wie beim Bund. Die Überfüh-
rung von Art. 9 Abs. 2 Bst. l StHG ins kantonale Recht bildet somit Gegenstand der Teilrevision 
des Steuergesetzes, wobei ausser der Bestimmung des Höchstbetrages kein gesetzgeberischer 
Gestaltungsspielraum offen bleibt. Aufgrund der derzeit angespannten Finanzlage des Kantons 
wird der kantonale Höchstbetrag für den Parteispendenabzug auf Fr. 6000.-- festgelegt. 

4.1.5 Kinderdrittbetreuungskostenabzug 
 
Das Bundesgesetz über die steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern vom 25. September 
2009 sieht unter anderem eine Entlastung für Personen vor, die ihre Kinder durch Dritte be-
treuen lassen, sofern die dadurch entstehenden Kosten direkt mit der Erwerbstätigkeit, Ausbil-
dung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person zusammenhängen. Die nachgewiese-
nen Kosten können geltend gemacht werden bis zu einem nach kantonalem Recht bestimmten 
Höchstbetrag, sofern das Kind, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat, mit der steu-
erpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt (Art. 9 Abs. 2 
Bst. m StHG). Der vorübergehend in der ÜVStHG aufgenommene Kinderdrittbetreuungskostenab-
zug ist im Rahmen der Teilrevision ins Steuergesetz zu überführen. Das StHG überlässt den Kan-
tonen lediglich die Festlegung des Abzugshöchstbetrages. Dieser wurde im Hinblick auf die der-
zeitige Höhe der kantonalen Sozialabzüge sowie des allgemeinen Berufsauslagenabzuges und 
wegen möglicher Kumulationen mit diesen in der Übergangsverordnung auf Fr. 6000.-- festge-
legt. Dieser Betrag rechtfertigt sich auch vor dem Hintergrund, dass die durchschnittlichen Kos-
ten für die familienergänzende Kinderbetreuung gemäss Bericht des Bundesamtes für Statistik 
(„Familien in der Schweiz“, Statistischer Bericht 2008) Fr. 400.-- bis Fr. 500.-- pro Monat be-
tragen (vgl. BBl 2012 7219). 

4.1.6 Abzug für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung 
 
Nach derzeitiger Rechtslage können Bildungskosten nur abgezogen werden, wenn sie mit dem 
aktuellen Beruf zusammenhängen (Weiterbildungskosten) oder für eine durch äussere Umstände 
bedingte Umschulung (Umschulungskosten) notwendig sind. Demgegenüber können Ausbil-
dungskosten steuerlich nicht abgesetzt werden. Das Bundesgesetz über die steuerliche Behand-
lung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten vom 27. September 2013 bringt eine 
wesentliche Vereinfachung insofern, als einerseits nicht mehr zwischen Aus- und Weiterbildung 
und andererseits auch nicht mehr zwischen einer durch äussere Umstände bedingten und einer 
freiwilligen beruflichen Umschulung unterschieden werden muss. Abzugsfähig sind nach dem 
neuen Art. 9 Abs. 2 Bst. o StHG die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich der Umschulungskosten, bis zu einem nach kantonalem Recht bestimmten Höchst-
betrag. Weiterhin nicht abziehbar bleiben die Kosten der Erstausbildung bis zum ersten Ab-
schluss auf der Sekundarstufe II (Maturitätsschulen, Fachmittelschulen und Berufsbildung; vgl. 
Botschaft des Bundesrates vom 4. März 2011, BBl 2011 2608, 2616). Die Bundesvorlage be-
seitigt die kantonalen Unterschiede in der Auslegung der verschiedenen Bildungsbegriffe und 
trägt damit zur Vereinfachung des Steuerrechts bei. Der Abzugshöchstbetrag wird bei der direkten 
Bundessteuer auf Fr. 12 000.-- festgelegt (Art. 33 Abs. 1 Bst. j DBG, derzeit noch nicht in 
Kraft). Die Kantone sind in der Bestimmung dieses Betrages frei (Art. 9 Abs. 2 Bst. o StHG). Aus 
Gründen der vertikalen Harmonisierung empfiehlt sich für die kantonalen Steuern die Einführung 
desselben Abzugshöchstbetrages wie beim Bund. 
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Aufgrund dieses neuen kantonalen Abzuges drängt sich auch eine Anpassung des Sozialabzuges 
für volljährige Kinder in Ausbildung nach § 35 Abs. 1 Bst. d StG auf. Dieser Abzug soll neu auch 
für volljährige Kinder gelten, welche sich am Stichtag (Ende der Steuerperiode) in einer Weiter-
bildung befinden, wobei eine generelle Alterslimite von 28 Jahren eingeführt wird. Weitere Vo-
raussetzung für den Abzug ist, dass die Steuerpflichtigen den Unterhalt des Kindes zur Hauptsa-
che bestreiten. 

4.1.7 Privilegierte Dividendenbesteuerung 
 
Primäres Ziel der privilegierten Dividendenbesteuerung ist die Milderung der sogenannten wirt-
schaftlichen Doppelbelastung. Diese entsteht dadurch, dass ausgeschüttete Gewinne zuerst bei 
der ausschüttenden Gesellschaft mit der Gewinnsteuer erfasst werden und danach beim Dividen-
denempfänger mit der Einkommenssteuer. Derzeit werden im Kanton Schwyz Dividenden redu-
ziert zu einem Viertel des Satzes des steuerbaren Gesamteinkommens besteuert (§ 36 Abs. 3 
StG). Im Entscheid II 2012 12 vom 24. Mai 2012 hat das Verwaltungsgericht zum Ausmass der 
Steuerentlastung bei der privilegierten Dividendenbesteuerung Stellung genommen und unter 
Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 2C_62/2008, Erw. 4.3 sowie 
BGE 2C_274/2008, Erw. 4.4) festgehalten, dass in verfassungsrechtlicher Hinsicht lediglich eine 
Steuerentlastung von bis zu 50% zulässig sei. Obwohl sowohl das Verwaltungsgericht als auch 
das Bundesgericht über das Ausmass der zulässigen Steuerentlastung nur im Sinne eines obiter 
dictums befunden und darüber nicht entschieden haben und auch das StHG diesbezüglich keine 
Vorgaben macht, empfiehlt sich dennoch eine Reduktion der derzeit im Kanton Schwyz geltenden 
Entlastung von 75% auf 50%. Neben der längerfristigen Erzielung von Steuermehreinnahmen 
von insgesamt rund 21.39 Mio. Franken (Kanton: 12.82 Mio. Franken, Bezirke: 2.95 Mio. Fran-
ken, Gemeinden: 5.62 Mio. Franken) ist eine Reduktion der aktuellen Entlastungsquote auch 
deshalb notwendig, um eine allfällige steuerliche Überentlastung des Dividendenempfängers über 
die Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung hinaus auszuschliessen. Zudem kennen bei-
nahe alle Kantone mit demselben System der Dividendenbesteuerung wie der Kanton Schwyz 
(sogenanntes Teilsatzverfahren) keine über 50% hinausgehende Entlastung. Im Kanton Schwyz 
werden rund zwei Drittel der privilegiert besteuerten Dividenden an Steuerpflichtige im Bezirk 
Höfe ausgerichtet (Jahr 2009), weshalb die Steuerattraktivität auch trotz Reduktion weiterhin 
sehr hoch ist. 
 
Nach derzeitigem Recht berechtigen nur Dividenden zur privilegierten Besteuerung. Diese 
Rechtslage hat das Verwaltungsgericht im Entscheid II 2013 53 vom 20. August 2013 ausdrück-
lich als gesetzmässig beurteilt (Erw. 3.2.5). Es hat festgehalten, dass Art. 7 Abs. 1 StHG, wel-
cher die Möglichkeit zur Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung von Körperschaften und 
Anteilseignern durch die Kantone vorsehe, den Kantonen ein sogenanntes Auswahlermessen ein-
räume. Dieses Auswahlermessen soll nun ganz ausgeschöpft und das Dividendenprivileg auf Ge-
winnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile ausgedehnt werden. Insofern wird 
eine Angleichung an das Recht der direkten Bundessteuer und anderer Kantone vorgenommen, 
welche in der Vernehmlassung beinahe einhellig gefordert wurde. 

4.1.8 Kantonstarif mit zusätzlicher oberster Einkommensstufe 
 
Nach derzeitiger Rechtslage unterliegt die letzte Stufe des Einkommenssteuertarifs im Umfang 
von Fr. 170 500.-- einer Besteuerung zu einem Satz von 3.90%. Für steuerbare Einkünfte über 
Fr. 225 800.-- gilt ein proportionaler Steuersatz von 3.65% für das ganze Einkommen (§ 36 
Abs. 1 StG). Wie bereits erwähnt, belegt der Kanton Schwyz bei der Besteuerung hoher Einkünfte 
hervorragende Positionen im interkantonalen Belastungsvergleich (vgl. Zürcher Steuerbelas-
tungsmonitor 2012, S. 10 ff.). 
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Im Gegensatz zu den meisten schwyzerischen Gemeinden verzeichnet der kantonale Haushalt 
derzeit erhebliche Aufwandüberschüsse, welche ohne entsprechende Gegenmassnahmen zu ei-
nem baldigen Verzehr des Eigenkapitals führen werden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich 
ein Systemwechsel bei der Ausgestaltung des Einkommenssteuertarifs. Für die Bezirke, Gemein-
den und Kirchgemeinden gelten nach wie vor die in § 36 StG Abs. 1 StG enthaltenen Tarife zur 
Berechnung der einfachen Steuer (mit angepasster Tarifdarstellung, vgl. Ziffer 10, § 36 Abs. 1 
und 3), während für den Kanton die Tarifkurve bei den hohen Einkünften nach oben korrigiert 
werden soll. Bei einer Verlängerung der Tarifkurve um eine Tarifstufe im Umfang von 
Fr. 155 500.-- zu einem Satz von 7.0% und der Erhöhung des bisherigen Proportionalsatzes auf 
5.0%, geltend neu ab einem steuerbaren Einkommen von Fr. 385 900.-- (§ 36a StG neu), erge-
ben sich bei den kantonalen Steuern Mehreinnahmen im Umfang von rund 22.73 Mio. Franken, 
welche für die Sanierung des Kantonshaushaltes zur Verfügung stehen. 
 
Im interkantonalen Vergleich führt die Einführung eines neuen Kantonstarifs im vorstehenden 
Sinne zu keiner Beeinträchtigung der schwyzerischen Steuerattraktivität. Ein Vergleich der steu-
ergünstigsten Gemeinden im Bezirk Höfe mit der steuergünstigsten Gemeinde im Kanton Zug 
(Baar) ergibt auf der Grundlage des neuen Steuersatzes von 5% eine Belastungsquote von rund 
83% zugunsten der schwyzerischen Gemeinden. Somit könnte selbst bei einer deutlichen Erhö-
hung des kantonalen Steuerfusses (z.B. um rund 0.4 Einheiten auf 1.6 Einheiten bzw. 160%) 
noch das Belastungsniveau wie in der Zuger Gemeinde Baar gehalten werden. 

4.1.9 Erhöhung des Maximalsatzes bei der Besteuerung besonderer Kapitalleistungen 
 
Nach dem aktuell gültigen § 38 Abs. 1 StG werden Kapitalleistungen nach § 23 StG (Einkünfte 
aus Vorsorge) sowie Zahlungen bei Tod und für bleibende körperliche und gesundheitliche Nach-
teile gesondert zu dem Steuersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn anstelle der einmaligen eine 
jährliche Leistung von 1/25 der Kapitalleistung ausgerichtet würde, wobei die einfache Steuer 
maximal 2% beträgt. Die Privilegierung durch die getrennte Besteuerung vom übrigen Einkom-
men und die Anwendung eines günstigeren Steuersatzes soll verhindern, dass Steuerpflichtige, 
die anstelle von periodisch besteuerten Rentenleistungen eine einmalige Kapitalzahlung erhalten, 
deswegen ihr gesamtes Einkommen zu einem ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht ent-
sprechenden, überhöhten Steuersatz zu versteuern hätten, zumal die Einkommenssteuertarife mit 
ihrer progressiven Ausgestaltung auf regelmässig zufliessende Einkünfte zugeschnitten sind. Der 
aktuelle Maximalsteuersatz beträgt 2%. Gegenwärtig gehört der Kanton Schwyz bei der Besteue-
rung von Kapitalleistungen aus Vorsorge zu den steuergünstigen Kantonen (vgl. NZZ am Sonntag 
vom 16. Oktober 2011; K-Geld 1/2013, S. 30). Durch eine moderate Erhöhung des Maximalsat-
zes auf 2.5% kann ein Beitrag an die Sanierung der Kantonsfinanzen geleistet werden, ohne dass 
zu befürchten ist, dass der Kanton Schwyz an Steuerattraktivität verliert oder dass die Steuer-
pflichtigen ihr Verhalten im Hinblick auf den Bezug von Kapitalleistungen verändern. Die zu er-
wartenden Steuermehreinnahmen betragen insgesamt rund 1.083 Mio. Franken (Kanton: 
Fr. 588 000.--, Bezirke: Fr. 153 000.--, Gemeinden: Fr. 342 000.--). 

4.1.10 Erhöhung des Vermögenssteuersatzes 
 
Wie bereits erwähnt belegt der Kanton Schwyz im interkantonalen Vergleich den ersten Rang bei 
der steuerlichen Vermögensbelastung (vgl. Zürcher Steuerbelastungsmonitor 2012, Gesamtindex 
der Vermögensbelastung 2010/2011, S. 23). Eine moderate Erhöhung des Vermögenssteuersat-
zes um 0.1‰ auf neu 0.6‰ führt zu keiner Beeinträchtigung der Steuerattraktivität des Kantons 
Schwyz bei der Vermögenssteuer. Gemäss Schwyzer Steuerstatistik 2010 beträgt das Total der 
Vermögen unter einer Million Franken rund 8.22 Mrd. Franken, dasjenige für Vermögen über ei-
ner Million Franken rund 63.3 Mrd. Franken. Von den grossen Vermögen liegen rund 47.5 Mrd. 
Franken im Bezirk Höfe und rund 4.9 Mrd. Franken im Bezirk Küssnacht. Schwyz wird im Kan-
tonsvergleich seinen ersten Platz trotz Erhöhung des Vermögenssteuersatzes weiterhin halten 
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können. Der zweitplatzierte Kanton Zug (steuergünstigste Gemeinde Baar) ist schon für Vermögen 
ab rund Fr. 650 000.-- deutlich weniger attraktiv. Bei einer Erhöhung des Vermögenssteuersatzes 
im genannten Umfang ist mit Steuermehreinnahmen von insgesamt rund 15.313 Mio. Franken 
(Kanton: 7.42 Mio. Franken, Bezirke: 2.98 Mio. Franken, Gemeinden: 4.913 Mio. Franken) zu 
rechnen. 

4.2 Gewinn- und Minimalsteuer der juristischen Personen 

4.2.1 Steuerbefreiung von konzessionierten Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen 
 
Mit dem Bundesgesetz über die Bahnreform 2 vom 20. März 2009 wurde der bis Ende 2009 
gültige Steuerbefreiungstatbestand von Art. 23 Abs. 2 StHG bzw. Art. 56 Bst. d DBG neu gere-
gelt. Während bislang nur Verkehrsunternehmen von verkehrspolitischer Bedeutung unter be-
stimmten Umständen steuerbefreit wurden, fallen nun auch Infrastrukturunternehmen unter die-
sen Tatbestand. Für die Steuerbefreiung wird nach der neuen Regelung eine Konzession des 
Bundes vorausgesetzt. Eine Steuerbefreiung erfolgt im Weiteren nur noch in der sogenannten 
Abgeltungssparte (subventionierter Bereich) und im konzessionierten Tätigkeitsbereich, und nicht 
mehr im Hinblick auf das ganze Unternehmen (Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung, ESTV, Nr. 35 vom 2. Dezember 2011, S. 4). Die beiden neuen, inhaltlich übereinstimmen-
den Bestimmungen von Art. 23 Abs. 1 Bst. j StHG und Art. 56 Bst. d DBG sind am 1. Januar 
2010 in Kraft getreten. Dem Steuerharmonisierungsgesetz ist indessen keine Frist für die Anpas-
sung des kantonalen Rechts zu entnehmen. Die Schweizerische Steuerkonferenz (SSK) sieht im 
Kreisschreiben Nr. 33 vom 6. September 2011 (S. 2) eine Anwendung von Art. 23 Abs.  1 Bst. j 
StHG durch die Kantone per 1. Januar 2010 vor. Der bisherige kantonale Steuerbefreiungstatbe-
stand, welcher die Zuständigkeit des Regierungsrates für die Steuerbefreiung von konzessionier-
ten Verkehrsunternehmen festlegt (§ 61 Abs. 2 StG), ist daher an Art. 23 Abs. 1 Bst. j StHG an-
zupassen. 

4.2.2 Einführung eines Mindestbetrages bei der Minimalsteuer der ordentlich besteuerten 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
 
Zur Erschliessung von Mehreinnahmen ist bei der Minimalsteuer ordentlich besteuerter Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften ein Mindestbetrag analog zu § 83 Abs. 1 StG (privilegiert 
besteuerte Gesellschaften) einzuführen. Eine solche Mindeststeuer dient auch der Abgeltung von 
Verwaltungsaufwand bei der Veranlagung von denjenigen juristischen Personen, bei welchen nur 
geringfügige, unter der Bezugsschwelle von Fr. 30.-- liegende Steuern anfallen (§ 24 Abs. 1 der 
Steuerbezugsverordnung vom 19. Dezember 2000, BezV, SRSZ 172.212). Die in der Vernehm-
lassungsvorlage enthaltene Einführung einer Mindeststeuer von Fr. 300.-- (einfache Steuer) ist 
im Vernehmlassungsverfahren als überschiessend abgelehnt worden (vgl. Ziffer 6.1.2.4), weshalb 
eine Reduktion auf Fr. 200.-- vorgenommen wird. Durch die Einführung dieses Mindestbetrages 
kann mit Steuermehreinnahmen von insgesamt rund 2.665 Mio. Franken (Kanton: 1.085 Mio. 
Franken, Bezirke: Fr. 617 000.--, Gemeinden: Fr. 963 000.--) pro Steuerperiode gerechnet wer-
den. Negative Einflüsse auf die Steuerattraktivität des Kantons Schwyz sind nicht zu erwarten. 

4.2.3 Erhöhung des Mindestbetrages bei der Minimalsteuer der privilegiert besteuerten 
Gesellschaften 
 
Ebenfalls zur Erschliessung von Steuermehreinnahmen ist der Mindestbetrag bei der Minimal-
steuer der privilegiert besteuerten Gesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaf-
ten) von derzeit Fr. 100.-- (einfache Steuer) zu erhöhen (§ 83 Abs. 1 StG). Aufgrund der in der 
Vernehmlassung eingegangenen Stellungnahmen wird die in der Vernehmlassungsvorlage vorge-
sehene Erhöhung auf Fr. 300.-- um Fr. 100.-- reduziert. Der neue Mindestbetrag entspricht somit 
demjenigen in Art. 82 Abs. 1 StG für ordentlich besteuerte juristische Personen. Dadurch kann 
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mit Steuermehreinnahmen von insgesamt rund Fr. 103 000.-- (Kanton: Fr. 42 000.--, Bezirke: 
Fr. 24 000.--, Gemeinden: Fr. 37 000.--) pro Steuerperiode gerechnet werden, ohne dass ein 
negativer Einfluss auf die steuerliche Standortattraktivität des Kantons Schwyz zu erwarten wäre. 

4.3 Quellensteuern 
 
Im Bereich der Quellensteuern entsteht weiterer Anpassungsbedarf auf kantonaler Ebene auf-
grund der Änderung der Quellensteuerverordnung des Bundes (Verordnung des EFD über die 
Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer vom 19. Oktober 1993, QStV, SR 642.118.2). Da-
bei geht es im Wesentlichen um die Einführung der elektronischen Übermittlung von Quellen-
steuerdaten („Lohnstandard-Quellensteuer ELM/QSt“) und von schweizweit einheitlichen Ta-
rifcodes (Spezifizierung von einzelnen quellensteuerpflichtigen Personengruppen mittels Buch-
stabencodes) sowie um eine Neuregelung der Bezugsprovision für die Schuldner der steuerbaren 
Leistung. Die Revision der Quellensteuerverordnung des Bundes tritt auf Anfang 2014 bzw. 2015 
(betreffend Bezugsprovision) in Kraft. Da sich alle Kantone bereit erklärt haben, das Projekt 
ELM/QSt in Verbindung mit einheitlichen Tarifcodes zu unterstützen, sind auch die schwyzeri-
schen Rechtsgrundlagen, insbesondere die Quellensteuerverordnung vom 13. Februar 2001, 
(kQStV, SRSZ 172.311) rechtzeitig anzupassen. Die Neuregelung der Tarifcodes und der Be-
zugsprovision bilden Gegenstand einer Änderung der kQStV. Für die Einführung der elektroni-
schen Übermittlung von Quellensteuerdaten ist eine Anpassung von § 92 StG (Schuldnerpflich-
ten) erforderlich. 
 
Weitere Änderungen der gesetzlichen Quellensteuervorschriften ergeben sich aufgrund der Recht-
sprechung. Sie betreffen die Gewährung von Abzügen (Berufskosten) bei der Ausgestaltung der 
Quellensteuertarife (§ 90 Abs. 1 StG) und die individuelle Gewährung von nicht in den Tarifen 
berücksichtigten Abzügen, die nach dem aktuellen § 94 Abs. 2 StG ausgeschlossen ist. 

4.4 Grundstückgewinnsteuer 

4.4.1 Erhöhung des Besitzesdauerzuschlags 
 
Art. 12 Abs. 5 StHG schreibt den Kantonen vor, dass kurzfristig realisierte Grundstückgewinne 
stärker besteuert werden müssen. Damit soll der Bodenspekulation vorgebeugt werden. § 120 
Abs. 2 StG sieht demensprechend vor, dass sich die Grundstückgewinnsteuer bei einer anrechen-
baren Besitzesdauer von weniger als vier Jahren um 10% erhöht (sogenannter Besitzesdauerzu-
schlag). Auf dem Schwyzer Immobilienmarkt war in der zweiten Jahreshälfte 2012 ein fast unge-
bremster Preisanstieg für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser festzustellen. Selbst wenn 
zwischenzeitlich mit einer gewissen Beruhigungstendenz gerechnet werden kann, ist auch in 
nächster Zukunft davon auszugehen, dass sich die Preise für Eigentumswohnungen und Einfami-
lienhäuser auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau bewegen werden (vgl. Medienmitteilung 
vom 8. März 2013 zum Bericht der Schwyzer Kantonalbank zum Schwyzer Immobilienmarkt vom 
Frühling 2013, S. 1). Einer künftigen Überhitzung auf dem Immobilienmarkt ist daher mit einer 
Erhöhung des Besitzesdauerzuschlages zu begegnen, welche zu einer vermehrten Gewinnab-
schöpfung bei kurzfristigen Grundstückstransaktionen führt. Nach der bis Ende 2006 geltenden 
Fassung von § 120 Abs. 2 StG wurde für den Besitzesdauerzuschlag eine zeitliche Staffelung von 
einem bis vier Jahre vorgesehen mit entsprechenden Erhöhungen der Grundstückgewinnsteuer 
zwischen 40% und 10%. Aus den genannten Gründen ist zu dieser Regelung zurückzukehren, 
welche in systematischer Hinsicht zur ebenfalls nach Jahren differenzierenden Bestimmung von 
§ 120 Abs. 3 StG (Besitzesdauerrabatt) passt. Durch diese Änderung ist mit Steuermehreinnah-
men von jährlich insgesamt rund 1.267 Mio. Franken (Kanton: Fr. 951 000.--, Bezirke: 
Fr. 105 000.--, Gemeinden: Fr. 211 000.--; gemäss neuem Verteilungsschlüssel, vgl. nachfol-
gend Ziffer 4.4.2) zu rechnen. 
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4.4.2 Neuverteilung des Steuerertrages 
 
Die Gesamteinnahmen der Grundstückgewinnsteuer betragen jährlich rund 72 Mio. Franken. Da-
von verbleibt heute eine Hälfte beim Kanton, die andere Hälfte dieser Einnahmen fliesst an die 
Bezirke und Gemeinden. Neu soll der Kanton zur Haushaltssanierung drei Viertel des Grund-
stückgewinnsteuerertrages erhalten und die Bezirke und Gemeinden zusammen einen Viertel. Die 
nach dem unveränderten Schlüssel ein Drittel / zwei Drittel getrennten Bezirks- und Gemeindean-
teile werden derzeit je hälftig nach der Einwohnerzahl und nach der relativen Steuerkraft verteilt. 
Die Verteilung nach der relativen Steuerkraft hat unmittelbar Einfluss auf den horizontalen Fi-
nanzausgleich. Von der einwohnerbezogenen Verteilung profitieren vor allem die grossen, meist 
auch die finanzstarken Gemeinden. Der innerkantonale Finanzausgleich hat in den letzten zehn 
Jahren aufgezeigt, dass die finanzstarken Gemeinden im horizontalen Finanzausgleich moderate 
Abschöpfungen zu verzeichnen haben. Auch die Attraktivität im Bereich der Steuerfusspolitik ist 
nicht tangiert worden. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen, insbesondere bei den einwohner-
mässig grossen Gemeinden, kann auf die Verteilung der Grundstückgewinnsteuer nach der Ein-
wohnerzahl in Zukunft verzichtet werden. Diese Massnahme wird den innerkantonalen Finanzaus-
gleich auch in Zukunft kaum verändern. Diese Änderungen bedingen eine Anpassung von § 199 
Abs. 1 StG und von § 12 des Gesetzes über den Finanzausgleich vom 7. Februar 2001 (FAG, 
SRSZ 154.100). Bei angenommenen jährlichen Gesamteinnahmen von 72 Mio. Franken würde 
die Neuverteilung der Grundstückgewinnsteuer jährlich 18 Mio. Franken Mehreinnahmen für den 
Kanton bringen. Gemäss dem Schlüssel ein Drittel / zwei Drittel hätten die Bezirke 6 Mio. Fran-
ken und die Gemeinden 12 Mio. Franken weniger Steuereinnahmen. 

4.5 Verfahrensrecht 
 
§ 167 Abs. 2 StG sieht vor, dass das Verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz den angefochte-
nen Entscheid nicht zum Nachteil der beschwerdeführenden Partei abändern darf (Verbot der 
sog. reformatio in peius, Verschlechterungsverbot). Demgegenüber kann die Einspracheinstanz 
sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer nach Anhören der 
steuerpflichtigen Person die Veranlagung auch zu deren Nachteil abändern (reformatio in peius; 
§ 154 Abs. 1 StG bzw. Art. 135 Abs. 1 DBG, Art. 48 Abs. 4 StHG). Dasselbe gilt für das Be-
schwerdeverfahren bei der direkten Bundessteuer (Art. 143 Abs. 1 DBG). Schon vor diesem Hin-
tergrund erweist sich das bisherige Verschlechterungsverbot vor Verwaltungsgericht bei den kan-
tonalen Steuern als systemwidrig. Eine Aufhebung des Verschlechterungsverbotes im Beschwer-
deverfahren vor Verwaltungsgericht betreffend die kantonalen Steuern kann zudem dazu beitra-
gen, ein Nachsteuerverfahren (§§ 175 ff. StG) zu vermeiden. Da die neue Vorschrift von § 167 
StG – wie auch die anderen zuvor erwähnten Bestimmungen – als Kann-Vorschrift formuliert ist, 
steht der Beschwerdeinstanz im Hinblick auf eine mögliche Höherveranlagung ein gewisser Er-
messensspielraum zu. Die einschlägigen Vorschriften der Verwaltungsrechtspflegeverordnung vom 
6. Juni 1974 (VRP, SRSZ 234.110, §§ 58 f. i.V.m. § 49) sind mit der Neuregelung der reforma-
tio in peius im Steuergesetz konform. 

5. Rechtsetzungsform 

5.1 Am 1. Januar 2013 ist die neue Kantonsverfassung vom 24. November 2010 in Kraft 
getreten. Die Anpassung des Steuergesetzes an die neue Kantonsverfassung bildet Gegenstand 
einer anderen Vorlage (Beschluss Nr. 149 und 150 je vom 19. Februar 2013). 

5.2 Die aufgrund der bisherigen Verfassung ergangenen Erlasse, so auch das Steuerge-
setz, bleiben in Kraft, für ihre Änderung gilt indessen die neue Verfassung (§ 90 Abs. 1 KV). Für 
die vorliegende Gesetzesrevision sind demnach die Verfahrensbestimmungen der neuen Kantons-
verfassung massgebend (§§ 34 f. und 49 KV). Gemäss Art. 34 Abs. 2 Bst. a KV findet beim Er-
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lass, der Änderung und Aufhebung von Gesetzen eine obligatorische Volksabstimmung (Referen-
dum) statt, wenn der Kantonsrat in der Schlussabstimmung mit weniger als drei Viertel der an der 
Abstimmung teilnehmenden Mitglieder zustimmt. Im Weiteren werden die nicht dem obligatori-
schen Referendum unterstehenden Gesetze auf Begehren von 1000 Stimmberechtigten der 
Volksabstimmung im Sinne eines fakultativen Referendums unterstellt (§ 35 Abs. 1 KV). Sollte 
das vorstehende Quorum im Kantonsrat nicht erreicht werden oder ein Begehren mit der erforder-
lichen Anzahl Stimmberechtigter zustande kommen, ist die Vorlage dem Volk zur Abstimmung 
vorzulegen. Ob es dazu kommen wird, hängt vorab von der politischen Meinungsbildung ab. 

5.3 Die Ermächtigungsnorm von § 230 StG, wonach der Kantonsrat befugt ist, das Steu-
ergesetz unter Vorbehalt des fakultativen Referendums den Änderungen des Bundesrechts anzu-
passen, wurde im Rahmen der Gesetzesanpassungen an die neue Kantonsverfassung aufgehoben 
(vgl. Kantonsratsbeschluss vom 25. September 2013, GS 23–80). Sie wäre vorliegend ohnehin 
nicht zum Tragen gekommen, da die oben dargelegten Revisionsbestrebungen über die Anpas-
sung an geändertes Bundesrecht hinausgehen. 

6. Vernehmlassungsverfahren 

6.1 Ergebnisse der Vernehmlassung 

6.1.1 Teilnahme und allgemeine Beurteilung 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung sind insgesamt 47 Stellungnahmen eingereicht worden. Ver-
nehmen lassen haben sich alle im Kantonsrat vertretenen Parteien, zehn Verbände, fünf Bezirke, 
23 Gemeinden sowie die römisch-katholische Kantonalkirche. Ferner sind zwei Einzelvernehmlas-
sungen eingegangen. 
 
Im Allgemeinen wird die grundsätzliche Stossrichtung der Vorlage begrüsst, insbesondere im 
Hinblick auf die weitestgehend unbestritten gebliebene Umsetzung von Bundesrecht (technische 
Anpassungen) und die sonstigen rechtlichen Änderungen. Das mit den steuerpolitischen Ände-
rungen angestrebte Ziel der Sanierung des Kantonshaushaltes unter Wahrung der Standortattrak-
tivität wird ebenfalls befürwortet, jedoch gehen die Meinungen hinsichtlich der konkreten Umset-
zung auseinander. 
 
Die SVP betont, dass sie schon seit längerer Zeit auf die Sanierungsbedürftigkeit des Kantons-
haushaltes hinweise. Nachdem ihre diesbezüglichen Vorstösse indessen jahrelang unbeachtet 
geblieben seien, müsse nun auch auf der Einnahmenseite angesetzt werden. Die in der Vorlage 
aufgeführten Massnahmen seien jedoch als unausgewogen zurückzuweisen. Die CVP unterstützt 
die Revisionsziele im Wesentlichen, weist jedoch darauf hin, dass eine generelle Steuererhöhung 
immer wahrscheinlicher werde, wenn mittelfristig aufgrund eines konkreten Sanierungskonzepts 
kein ausgeglichener Staatshaushalt erreicht werde. Für die FDP müsse die Wahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit das Hauptziel der vorliegenden Steuergesetzrevision bilden. Gleichzeitig wird vor 
weitergehenden Steuererhöhungen infolge von allfällig ungenügenden Sparmassnahmen gewarnt. 
Demgegenüber geht der SP die Vernehmlassungsvorlage zu wenig weit. Anzustreben wäre aus 
ihrer Sicht eine Korrektur der Tiefsteuerstrategie sowie die Realisierung eines gerechteren und 
einfacheren Steuersystems. 
 
Die Bezirke und Gemeinden anerkennen im Grossen und Ganzen die grundsätzliche Stossrichtung 
der Vorlage und schliessen sich in einigen Bereichen der Vernehmlassung des VSZGB (Verband 
Schwyzer Gemeinden und Bezirke) an. Thematisiert werden insbesondere die infolge der Neuver-
teilung des Grundstückgewinnsteuerertrages zu erwartenden Steuerausfälle. 
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6.1.2 Schwerpunkte der Vernehmlassungsvorlage 

6.1.2.1 Privilegierte Dividendenbesteuerung 
 
Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer (FDP, Bezirke, Gemeinden, Verbände) fordern eine Aus-
weitung der privilegierten Dividendenbesteuerung auf Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse 
und geldwerte Vorteile wie beim Bund (Art. 7 Abs. 1 StHG, Art. 18b Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1bis 
DBG). Was das Ausmass der Entlastung anbelangt, stehen fast alle Bezirke und Gemeinden hin-
ter der Vorlage. Vereinzelt wird jedoch eine Erhöhung gegenüber dem Vorschlag in der Vernehm-
lassungsvorlage auf 60% (FDP, Freienbach), auf 65% (SVP, Wollerau, Kantonal Schwyzerischer 
Gewerbeverband [KSGV]) bzw. auf 60% bis 65% (Treuhand-Kammer, Zentralschweizerische Ver-
einigung diplomierter Steuerexperten [ZVDS]) beantragt. Demgegenüber verlangt die SP eine Re-
duktion der Entlastung auf 40%. Verschiedentlich wird auch die Einführung des sogenannten 
Teileinkünfteverfahrens gefordert (FDP, SP, Bezirk Höfe und Verbände), welches bei der direkten 
Bundessteuer zur Anwendung gelangt (Art. 18b Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1bis DBG). 

6.1.2.2 Neuer Kantonstarif 
 
Der neue Kantonstarif wird praktisch durchgehend abgelehnt. Wenngleich eine Sanierung des 
Kantonshaushaltes befürwortet wird, werden die Erhöhung des Kantonssteuerfusses (Bezirk Höfe, 
Wangen, Wollerau, Verbände) oder eine Anpassung des allgemeinen Tarifs nach § 36 Abs. 1 StG 
(CVP, SP, GLP, zahlreiche Bezirke und Gemeinden, Wirtschaftsförderung Höfe) als zielführender 
erachtet. Vereinzelt wird auch eine Ausdehnung der Anwendung des neuen Kantonstarifs auf die 
Bezirke und Gemeinden gefordert (Bezirke Küssnacht und Einsiedeln, Muotathal). Im Weiteren 
wird auf die schwierige technische Umsetzung und eine Verkomplizierung zulasten der Steuerbe-
hörden und Bürger sowie auf die Gefahr einer verminderten Steuerattraktivität von Kanton und 
Gemeinden hingewiesen (SVP, Wollerau, Verbände). 

6.1.2.3 Erhöhung des Vermögenssteuersatzes 
 
Beinahe alle Bezirke und Gemeinden befürworten eine Erhöhung des Vermögenssteuersatzes. 
Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer (SVP, Wangen, Wollerau, zahlreiche Verbände) be-
fürchten demgegenüber als deren Folge eine Beeinträchtigung der Standortattraktivität von Kan-
ton und Gemeinden und eine negative Signalwirkung gegenüber vermögenden Personen, insbe-
sondere im interkantonalen Vergleich. Von dieser Massnahme seien die Haus-, Wohn- und Grund-
eigentümer besonders betroffen (SVP, Wollerau, Hauseigentümerverband Kanton Schwyz, HEV 
SZ, Verband der Schwyzer Korporationen, VSZK). Lediglich die SP verlangt eine weitergehende 
Erhöhung des Vermögenssteuersatzes (auf 0.8‰), um genügend Mehrerträge für die Staatskasse 
zu erzielen. Im Weiteren wird zum Schutz der Personen mit geringem Vermögen eine Erhöhung 
der Sozialabzüge beantragt (CVP, GLP, Grüne). 

6.1.2.4 Mindestbetrag bei der Minimalsteuer juristischer Personen 
 
Die Einführung eines Mindestbetrages von Fr. 300.-- bei der Minimalsteuer ordentlich besteuer-
ter juristischer Personen wird insbesondere von den Parteien und Verbänden als überschiessend 
abgelehnt. Dieser Betrag gehe über die angestrebte Abgeltung des Verwaltungsaufwandes hinaus 
(Treuhand-Kammer, ZVDS) und belaste kleine Unternehmen mit wenig/ohne Gewinn in unver-
hältnismässiger Weise (CVP, FDP, GLP, Bezirk Höfe, Freienbach, Reichenburg, Wangen, Wolle-
rau, Verbände). Ähnliche Kritik wird auch in Bezug auf die Erhöhung des Mindestbetrages bei der 
Minimalsteuer privilegiert besteuerter juristischer Personen geäussert. 
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6.1.2.5 Grundstückgewinnsteuer 
 
Die Erhöhung des Besitzesdauerzuschlages wird von beinahe allen Bezirken und Gemeinden gut-
geheissen, währenddem sie vor allem bei den Parteien und Verbänden auf Ablehnung stösst. Es 
wird vorgebracht, dass der Bodenspekulation mit Steuererhöhungen grundsätzlich nicht vorge-
beugt werden könne (FDP, Wollerau, HEV SZ, VSZK). Im Weiteren sei zwischen Grundstück-
veräusserungen durch investierende Bauherren (Grossinvestoren, Generalunternehmer) und rei-
nem Grundstückhandel zu unterscheiden. Nur bei Letzterem sei eine höhere Steuerbelastung 
gerechtfertigt (Wollerau, Handels- und Industrieverein des Kantons Schwyz [H + I], HEV SZ, In-
dustrie- und Handelskammer Zentralschweiz [IHZ]). Dementsprechend werden Besitzesdauergut-
schriften für investierende Bauherren und Generalunternehmer sowie eine Bemessung des Grund-
stückgewinns im Verhältnis zur Investition vorgeschlagen (H + I). 
 
Opponiert wird auch gegen die Neuverteilung des Grundstückgewinnsteuerertrages. Beinahe alle 
Bezirke und Gemeinden verlangen eine Kompensation für die ihnen dadurch entgehenden Ein-
nahmen. Als Kompensationsmassnahmen werden die Geltung des neuen Kantonstarifs auch für 
die Bezirke und Gemeinden und eine Anpassung des innerkantonalen Finanzausgleichs vorge-
schlagen (ebenso SVP, CVP, GLP). Im Weiteren wird vorgebracht, dass durch die Neuverteilung 
des Grundstückgewinnsteuerertrages einer weiteren Vergrösserung der interkommunalen Steuer-
disparitäten Vorschub geleistet werde, da gewisse Gemeinden zu Steuerfusserhöhungen gezwun-
gen seien (CVP, Arth, Schübelbach). 

6.1.2.6 Weitere Vorbringen 
 
Die Stellungnahmen der Vernehmlassungsteilnehmer beinhalten auch diverse Vorbringen, welche 
über die in der Vorlage enthaltenen Revisionsvorschläge hinausgehen. Die wichtigsten sind: 
 
 Einführung des sogenannten dualistischen Systems bei der Grundstückgewinnsteuer; 
 Erhebung eines Zuschlags auf dem Grundstückgewinn beim Verkauf von ehemals landwirt-

schaftlichen Liegenschaften, welche in die Bauzone eingezont wurden, bei der Grundstück-
gewinnsteuer; insbesondere Prüfung des Zusammenhanges zur geplanten Mehrwertabgabe 
auf Planungsvorteilen nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 
(RPG, SR 700); 

 Einführung einer bzw. Anhebung der Steuereintrittsschwelle (§ 36 Abs. 1 StG); 
 Einführung eines expliziten Revisionsgrundes für den Fall der Einschränkung des schwyzeri-

schen Besteuerungsrechts in einem interkantonalen oder internationalen Doppelbesteue-
rungskonflikt (§ 169 StG); 

 Prüfung neuer Besteuerungsmodelle, z.B. Lizenzbox (privilegierte Besteuerung von Lizenzer-
trägen). 

 
Im Weiteren wird insbesondere von den Gemeinden im Hinblick auf die Softwareanpassung eine 
spätere Inkraftsetzung der Steuergesetzrevision als in § 250c StG vorgesehen beantragt. 

6.2 Konsequenzen aus der Vernehmlassung 

6.2.1 Privilegierte Dividendenbesteuerung 
 
Nach dem aktuellen § 36 Abs. 3 StG berechtigen nur Dividenden zur privilegierten Besteuerung. 
In der Vernehmlassung wurde beinahe einhellig eine Ausdehnung dieses Privilegs auch auf geld-
werte Leistungen (Vorteile) gefordert. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes gibt 
Art. 7 Abs. 1 StHG den Kantonen die Möglichkeit, die privilegierte Besteuerung auf Dividenden 
einzuschränken oder auch auf Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
auszudehnen (sog. Auswahlermessen; Entscheid vom 20. August 2013, II 2013 53). Da sich mit 
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der Senkung der Entlastung von bisher 75% auf neu 50% eine enge Auslegung des Dividenden-
privilegs nicht mehr ohne Weiteres rechtfertigt, soll diesbezüglich somit eine Angleichung an die 
direkte Bundessteuer (Art. 18b Abs. 1 bzw. Art. 20 Abs. 1bis DBG) und an das Recht anderer Kan-
tone vorgenommen werden. Im Weiteren ist mit der Ausdehnung der privilegierten Besteuerung 
auf Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile ein positiver Effekt auf die 
Standortattraktivität verbunden. Was das Ausmass der Entlastung anbelangt, wird trotz anderslau-
tender Forderungen im Vernehmlassungsverfahren an der Reduktion der Entlastung von 75% auf 
50% festgehalten. Beinahe alle Kantone mit demselben System der Dividendenbesteuerung wie 
der Kanton Schwyz (sog. Teilsatzverfahren) kennen keine über 50% hinausgehende Entlastung. 
Hinzu kommt, dass laut einem Gutachten von Prof. C. A. Schaltegger der Universität St. Gallen 
vom 3. Juni 2013 der Kanton Schwyz bei der aktuellen Dividendenentlastung von 75% mehr an 
den NFA abliefern muss, als er damit Mehrerträge generiert. Dieses „Negativgeschäft“ soll nun 
behoben werden. Dass die Entlastung von Dividenden für sich betrachtet aus finanzpolitischen 
und ökonomischen Gründen nicht mehr als 50% betragen sollte, ist kalkulatorisch nachweisbar. 
Dem vor allem von einzelnen Parteien und von der Wirtschaft beantragten Systemwechsel auf das 
Teileinkünfteverfahren kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Dies würde neben einem hohen An-
passungsaufwand auch Mindereinnahmen verursachen, da durch die Verkürzung der Bemes-
sungsgrundlage auch das übrige Einkommen tiefer besteuert würde. 

6.2.2 Neuer Kantonstarif 
 
Quer durch sämtliche im Vernehmlassungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird die 
Sanierungsbedürftigkeit des Kantonshaushaltes anerkannt, an einer Einführung eines eigenen 
Kantonstarifs indessen vehement Kritik geübt. Ausgehend vom Ziel der Haushaltssanierung be-
stehen zur Einführung dieses Tarifs keine tragbaren Alternativen. Einerseits werden durch diese 
Massnahme zusätzliche Einnahmen von 22.73 Mio. Franken erzielt, was rund einem Drittel der 
gesamten Steuermehreinnahmen entspricht. Andererseits würden die in der Vernehmlassung vor-
gebrachten Vorschläge einer Erhöhung des Kantonssteuerfusses, Ausdehnung des neuen Kantons-
tarifs auf die Bezirke und Gemeinden oder einer Erhöhung des Tarifs nach § 36 Abs. 1 StG zu 
einem unhaltbaren Verlust an Steuerattraktivität und zu einer undifferenzierten Belastung sämtli-
cher Steuerpflichtiger führen. Im Übrigen ist der Ausgleich der Kantonsfinanzen eindeutig höher 
zu gewichten als die Vermeidung des mit der Tarifeinführung verbundenen Aufwands. Dieser Sys-
temumstellungsaufwand kann als überblickbar bezeichnet werden. 

6.2.3 Erhöhung des Vermögenssteuersatzes 
 
In der vorletzten Teilrevision des Steuergesetzes vom 23. November 2005 wurde der Vermögens-
steuersatz von 0.8 auf 0.5‰ reduziert. Mit diesem Steuersatz befindet sich der Kanton Schwyz 
im interkantonalen Belastungsvergleich an erster Stelle, gefolgt von den Kantonen Zug (Stufenta-
rif 0.5 - 2.0‰) und Uri (Steuersätze für Kanton und Einwohnergemeinden je 1.0‰). Hinzu 
kommt, dass die grossen Vermögen im Kanton Schwyz mehrheitlich in steuergünstigen Gemein-
den liegen (vgl. oben Ziffer 4.1.10). Vor diesem Hintergrund bleibt trotz der Erhöhung des Ver-
mögenssteuersatzes um 0.1‰ die Steuerattraktivität des Kantons Schwyz auf jeden Fall gewahrt. 
Auch kann keine Rede von einer unzumutbaren Mehrbelastung einzelner Steuerpflichtiger sein. 
Bei einem steuerbaren Vermögen von 1 Mio. Franken würde die Zusatzbelastung bei einem Steu-
erfuss von drei Einheiten Fr. 300.-- betragen. Gemäss Steuerstatistik 2010 weisen 47 365 Per-
sonen, d.h. 56.9% aller Vermögenssteuerpflichtigen, gar kein steuerbares Vermögen auf. Aus 
diesen Gründen ist auch keine Korrektur an den Sozialabzügen notwendig, wie dies vereinzelt in 
der Vernehmlassung gefordert wurde. Daher wird an der vorgesehenen Erhöhung des Vermögens-
steuersatzes auf 0.6‰ festgehalten, welche die in der vorletzten Steuergesetzrevision vorgenom-
mene Entlastung bei der Vermögenssteuer leicht zurücknimmt. Mit dieser Erhöhung können er-
hebliche Mehreinnahmen erzielt werden, an dem nicht nur der Kanton, sondern auch die Bezirke 
und Gemeinden teilhaben (vgl. oben Ziffer 7.2). 
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6.2.4 Mindestbetrag bei der Minimalsteuer juristischer Personen 
 
In der Vernehmlassung wurde der Einführung eines Mindestbetrages bei der Minimalsteuer or-
dentlich besteuerter juristischer Personen dem Grundsatz nach zugestimmt. Zahlreiche Vernehm-
lassungsteilnehmer verlangen indessen eine Reduktion auf Fr. 100.--. In der Tat werden juristi-
sche Personen, welche keinen oder nur wenig Gewinn erzielen, mit einem Mindestbetrag von 
Fr. 300.-- stark belastet (Steuerbetrag über Fr. 1000.-- in den meisten Gemeinden). Daher wird 
der Mindestbetrag auf Fr. 200.-- reduziert. Eine darüber hinausgehende Reduktion wäre mit dem 
Revisionsziel der Generierung von Mehreinnahmen in Steuerteilbereichen nicht vereinbar. Insge-
samt sieben Kantone kennen ebenfalls eine Minimalsteuer juristischer Personen, welche von 
Fr. 500.-- (absoluter Betrag, NW und OW) bis Fr. 100.-- (einfache Steuer, TG) reicht. Der Kanton 
Schwyz belegt mit einem Mindestbetrag von CHF 200.-- (einfache Steuer) demnach eine mittlere 
Position. In Angleichung an die ordentlich besteuerten wird auch bei den privilegiert besteuerten 
juristischen Personen der Mindestbetrag neu auf Fr. 200.-- festgelegt. 

6.2.5 Grundstückgewinnsteuer 
 
Nach Auffassung einzelner Vernehmlassungsteilnehmer sei eine Differenzierung beim Besitzes-
dauerzuschlag im Hinblick auf Händler und investierende Bauherren notwendig, um Letztere we-
gen fehlender spekulativer Motive zu entlasten. Das Steuerharmonisierungsgesetz verpflichtet die 
Kantone zu einer stärkeren Besteuerung kurzfristig realisierter Grundstückgewinne (Art. 12 Abs. 5 
StHG). Es nimmt keine Unterscheidungen nach der veräussernden Person vor. Eine solche drängt 
sich auch nach kantonalem Recht nicht auf, zumal investierende Bauherren nach § 116 Abs. 1 
Bst. a StG Ausgaben, welche eine Werterhöhung des Grundstückes bewirkt haben, wie insbeson-
dere Baukosten, bei der Ermittlung des Grundstückgewinnes anrechnen können und dadurch 
entlastet werden. Einzig der Kanton Zug sieht eine tarifliche Berücksichtigung der Anlagekosten 
in Form einer Renditeberechnung vor (Ermittlung des Steuersatzes nach dem Verhältnis des 
Grundstückgewinnes zu den Anlagekosten, § 199 Abs. 1 StG-ZG). Dieses Modell, von einzelnen 
Vernehmlassungsteilnehmern gefordert, hat sich schweizweit allerdings nicht durchgesetzt. 
 
Im Hinblick auf die Neuverteilung des Grundstückgewinnsteuerertrages verlangen insbesondere 
die Gemeinden eine Kompensation ihrer Ertragsausfälle. Dabei werden verschiedene Lösungs-
möglichkeiten vorgeschlagen. Von diesen fallen tarifliche Massnahmen, welche die Standort-
attraktivität beeinträchtigen oder mittlere und untere Einkünfte belasten, ausser Betracht. Das 
geeignetste Instrument für eine Unterstützung finanzschwacher Bezirke und Gemeinden besteht 
in entsprechenden Massnahmen im Rahmen des horizontalen Finanzausgleichs (vgl. Ziffer 7.4) 
und in der Partizipation der Bezirke und Gemeinden an den Mehrerträgen aus der Erhöhung des 
Vermögenssteuersatzes. 

6.2.6 Weitere Vorbringen 
 
Dem von der Wirtschaft geforderten Umstieg vom monistischen auf das dualistische System bei 
der Grundstückgewinnsteuer kann angesichts der derzeitigen Haushaltslage nicht gefolgt werden, 
da mit einem solchen Systemwechsel erhebliche Ertragsausfälle zulasten des Kantons verbunden 
wären. Im Weiteren sind mit dem dualistischen System keine Vorteile verbunden, welche den 
Beitrag an die zwingend notwendige Haushaltssanierung überwiegen. 
 
Im Frühjahr 2014 dürfte eine Teilrevision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes in Kraft 
treten, die u.a. von den Kantonen die Erhebung einer Mehrwertabgabe bei der Einzonung von 
Bauland verlangt. Die Mehrwertabgabe hat zwar Berührungspunkte mit den im kantonalen Steu-
ergesetz geregelten Steuern, die Anpassung des kantonalen Rechts ist jedoch nicht Gegenstand 
der aktuellen Steuergesetzrevision, sondern eines separaten Gesetzgebungsvorhabens zur Umset-
zung des neuen Raumplanungsrechts. In diesem Rahmen wird auch vertieft geprüft werden, wel-
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che Anpassungen im kantonalen Steuerrecht auf den Zeitpunkt der Einführung der Mehrwertab-
gabe vorzunehmen sein werden. 
 
Für die nur vereinzelt beantragte Ergänzung von § 169 Abs. 1 StG um einen eigenen Revisions-
grund für den Fall der Einschränkung des schwyzerischen Besteuerungsrechts in einem interkan-
tonalen oder internationalen Doppelbesteuerungskonflikt besteht aufgrund der aktuellen Rechts-
lage kein Bedarf, da ein solcher Revisionsgrund bereits in § 169 Abs. 3 StG enthalten ist. 
 
In Bezug auf die in der Vernehmlassung ebenfalls thematisierte Einführung des Besteuerungsmo-
dells der Lizenzbox und einer (höheren) Steuereintrittsschwelle kann auf die Ziffern 3.1 und 9.1 
verwiesen werden. 
 
Was die von den Gemeinden verlangte spätere Inkraftsetzung der Revisionsvorlage anbelangt, ist 
darauf hinzuweisen, dass ein zeitlicher Aufschub mit erheblichen negativen Folgekosten verbun-
den wäre. Dies könnte mit dem Ziel der dringenden Sanierung des Kantonshaushalts keinesfalls 
vereinbart werden. 

7. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

7.1 Abgesehen von der Einführung des neuen Kantonstarifs bei der Einkommenssteuer 
und der elektronischen Übermittlung von Quellensteuerdaten (ELM/QSt) führt die Teilrevision des 
Steuergesetzes zu keinem nennenswerten Mehraufwand. Während durch die Implementierung des 
Kantonstarifs und von ELM/QSt in die bestehende Softwareumgebung mit Anpassungskosten zu-
lasten des Kantons von insgesamt rund Fr. 200 000.-- und der Gemeinden von insgesamt rund 
Fr. 150 000.-- zu rechnen ist, verursachen die übrigen Änderungen des Steuergesetzes keine ins 
Gewicht fallenden Aufwendungen, die nicht im Rahmen der periodisch anfallenden Unterhalts- 
und Wartungskosten gedeckt werden können. In personeller Hinsicht ist ebenfalls kein bedeuten-
der Anpassungsbedarf erkennbar. Sollte die Doppelinitiative des Hauseigentümerverbandes des 
Kantons Schwyz „für faire Vermögenssteuerwerte“ und „für faire Eigenmietwerte“ angenommen 
werden, ist wegen des Systemwechsels bei der Liegenschaftenschätzung mit Auswirkungen zu 
rechnen, welche sich innerhalb der Steuerverwaltung wohl eher in einer Ressourcenverschiebung 
als in einer echten Reduktion des Gesamtaufwandes manifestieren würden. Die Initiative wird 
indessen nicht im Rahmen dieses Gesetzgebungsvorhabens, sondern in einer separaten Vorlage 
behandelt. 

7.2 In finanzieller Hinsicht ist mit Steuermehreinnahmen in der Höhe von insgesamt 
rund 61.876 Mio. Franken (Kanton: 61.986 Mio. Franken, Bezirke: Fr. 546 000.--, Gemeinden: 
Fr. -656 000.--) zu rechnen, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht: 
 

Steuermehreinnahmen (in Franken) Kanton Bezirke Gemeinden 

Natürliche Personen 

Pauschalbesteuerung: Verschärfung der Bemessungsgrundlagen 270 000 167 000 98 000 

Privilegierte Dividendenbesteuerung: Entlastung 50% 10 900 000 2 500 000 4 780 000 

Kantonstarif mit zusätzlicher oberster Einkommensstufe 22 730 000 --- --- 

Besondere Kapitalleistungen: Maximalsatz 2.5% 588 000 153 000 342 000 

Vermögenssteuer: Steuersatz 0.6‰ 7 420 000 2 980 000 4 913 000 
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Juristische Personen 

Minimalsteuer ordentlich besteuerte JP: Mindestbetrag Fr. 200.-- 1 085 000 617 000 963 000 

Minimalsteuer privilegiert besteuerte JP: Mindestbetrag Fr. 200.-- 42 000 24 000 37 000 

Grundstückgewinnsteuer 

Erhöhung des Besitzesdauerzuschlags 951 000 105 000 211 000 

Neuverteilung Steuerertrag (3/4 Kanton, 1/12 Bezirke, 1/6 Gemeinden) 18 000 000 -6 000 000 -12 000 000 

Total pro Gemeinwesen 61 986 000 546 000 -656 000 

Total alle Gemeinwesen 61 876 000 

7.1 Der neue Kantonstarif und die Erhöhung des Vermögenssteuersatzes führen teilweise 
auch bei den anderen Massnahmen zu zusätzlichen Mehreinnahmen, welche in den obigen Be-
trägen bereits eingerechnet sind (Pauschalbesteuerung: Fr. 97 000.-- beim Kanton, Fr. 6500.-- 
bei den Bezirken, Fr. 4000.-- bei den Gemeinden; Privilegierte Dividendenbesteuerung: 
3.263 Mio. Franken beim Kanton). Die Reduktion der Entlastung bei der Dividendenbesteuerung 
führt zu erheblichen Steuermehreinahmen. Es ist indessen davon auszugehen, dass die Entlas-
tungsreduktion zu einer vermehrten Dividendenausschüttung unter dem alten Recht führen wird, 
wodurch nach Inkrafttreten der Steuergesetzrevision vorübergehend mit weniger Steuereinnahmen 
zu rechnen ist. Daher werden lediglich 85% der erwarteten Mehreinnahmen von insgesamt 
21.39 Mio. Franken (vgl. Ziffer  4.1.7) in Anschlag gebracht, was 18.18 Mio. Franken ergibt. Die 
Ausdehnung des Dividendenprivilegs auf Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte 
Vorteile bringt Mindereinnahmen mit sich, die sich nur schwer ermitteln lassen, jedoch nicht 
erheblich ins Gewicht fallen dürften. Die in der Teilrevision vorgesehenen steuerentlastenden 
Massnahmen (Freigrenze und Einsatzkostenabzug bei der Lotteriegewinnbesteuerung, Partei-
spendenabzug, Kinderdrittbetreuungskostenabzug, Abzug von berufsorientierten Aus- und Weiter-
bildungskosten, Abzug für Kinder in Aus- und Weiterbildung sowie Steuerbefreiung von konzessi-
onierten Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen) führen zu Steuermindereinnahmen, welche 
mangels statistischer Grundlagen ebenfalls schwer abzuschätzen sind, jedoch das Total der Steu-
ermehreinnahmen aller Voraussicht nach nicht erheblich verändern werden. Dasselbe gilt für die 
neuen Bestimmungen zur Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, welche inhaltlich weitge-
hend der bisherigen Veranlagungspraxis entsprechen. Die Steuermehreinnahmen dienen nach 
Abzug der Anteile für die Bezirke und Gemeinden im Umfang von rund 61.986 Mio. Franken als 
Sanierungsbeitrag an die Kantonsfinanzen. 

7.2 Aus unten stehender Tabelle ist ersichtlich, wie sich die aufgrund der Steuergesetzre-
vision zu erwartenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen voraussichtlich auf die einzelnen Bezirke 
und Gemeinden auswirken werden. 
 

Gemeinwesen 
Ertragsauswirkungen 
(in Franken, Schätzung) 

Bezirk Schwyz - 1.2 Mio. 

Bezirke March und Einsiedeln - bis 0.7 Mio. 

Arth, Schübelbach - 0.4 bis 0.5 Mio. 

Schwyz - bis 0.3 Mio. 

Muotathal, Steinen, Rothenthurm, Unteriberg, Galgenen, Wangen, Reichenburg - bis 0.2 Mio. 

Sattel, Oberiberg, Lauerz, Steinerberg, Morschach, Alpthal, Illgau, Riemenstalden, Altendorf, - bis 0.1 Mio. 
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Vorderthal, Innerthal, Tuggen 

Bezirk Gersau, Ingenbohl, Lachen + bis 0.1 Mio. 

Bezirke Küssnacht und Höfe + 0.2 bis 0.4 Mio. 

Feusisberg + 0.8 Mio. 

Wollerau + 1.2 Mio. 

Freienbach + 2.5 Mio. 

 
Es ist offensichtlich, dass die Bezirke mit einer geringeren Steuerkraft die grössten Einnahmen-
ausfälle zu verzeichnen haben. Danach folgen mittelgrosse Gemeinden mit einer ebenfalls gerin-
gen Steuerkraft. Mit Mindereinnahmen bis zu 0.1 Mio. Franken müssen kleinere Gemeinden mit 
einer Einwohnerzahl bis 1500 und einer tiefen Steuerkraft sowie die Gemeinde Tuggen rechnen. 
Klar zum Ausdruck kommt, dass die einwohnermässig mittelgrossen und grossen Gemeinden mit 
einer hohen Steuerkraft Mehreinnahmen bis zu 2.5 Mio. Franken verzeichnen können. Der Regie-
rungsrat hat immer zum Ausdruck gebracht, dass die Ausgleichsbilanz zwischen den einzelnen 
Gemeinden möglichst kostenneutral realisiert werden sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es 
notwendig sein, bei den Bezirken und Gemeinden mit einer hohen Steuerkraft die Mehreinnah-
men im zum Ausgleich erforderlichen Umfang über den horizontalen Finanzausgleich zusätzlich 
zum bisherigen Betrag abzuschöpfen und an die Gemeinden mit einer tiefen Steuerkraft umzuver-
teilen. Somit würden insbesondere die mittelgrossen Bezirke und Gemeinden mit einer tiefen 
Steuerkraft von den zusätzlichen Mitteln aus dem horizontalen Finanzausgleich profitieren. Der 
Regierungsrat setzt jährlich für das jeweils kommende Rechnungsjahr die notwendigen Bemes-
sungsgrundlagen für den horizontalen Finanzausgleich fest. Dabei handelt es sich um die relative 
Steuerkraft der Bezirke und Gemeinden und die Abschöpfungsgrenzen für den Steuerkraftaus-
gleich unter den Bezirken und Gemeinden. 

8. Zeitplan 
 
Gemäss Planung des Regierungsrates soll die Teilrevision des Steuergesetzes auf den 1. Januar 
2015 in Kraft treten. Daraus ergibt sich für das weitere Gesetzgebungsverfahren folgender Zeit-
plan: 
 
 Beratung kantonsrätliche Kommission: Februar–März 2014; 
 Beratung Kantonsrat: Mai 2014; 
 Volksabstimmung (evtl.): 28. September 2014. 
 Inkrafttreten: 1. Januar 2015. 

9. Behandlung von erheblich erklärten parlamentarischen Vorstössen 

9.1 Postulat M 13/08: Podestplatz auch für kleine und mittlere Einkommen 
 
Am 10. Dezember 2008 reichte die SP-Fraktion eine Motion ein, die den Regierungsrat bat, eine 
Gesetzesvorlage vorzulegen, die die Steuertarife so anpasst, dass der Kanton Schwyz im schwei-
zerischen Vergleich der Steuerattraktivität bei allen Einkommensstufen eine ähnliche Platzierung 
erreicht. Der Kanton Schwyz sei bei der Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen Spitze. 
Den gleichen Spitzenplatz müsse er auch bei den kleinen und mittleren Einkommen einnehmen. 
In seiner Antwort vom 3. Februar 2009 wies der Regierungsrat darauf hin, dass sich der Kanton 
Schwyz bezüglich der Belastung der unteren Einkommen im guten Mittelfeld der Schweizer Kan-
tone befinde. Wenn auch das Begehren nach einer weiteren Entlastung in diesem Bereich ver-
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ständlich sei, so bestehe doch kein zwingender Handlungsbedarf. Mit Hinweis auf drohende Ver-
luste beim Steuersubstrat der Gemeinden und aus staatspolitischen Überlegungen lehnte es der 
Regierungsrat ab, die Steuerfreigrenze anzuheben. Anlässlich der Teilrevision des Steuergesetzes 
2010 habe der Regierungsrat für untere und mittlere Einkommen Entlastungsmassnahmen vorge-
schlagen, die aber in der Vernehmlassung auf breiter Front kritisiert und deshalb fallen gelassen 
worden seien. Stattdessen seien die Kinderabzüge weiter angehoben worden. Eine stärkere Ent-
lastung der unteren Einkommensstufen bleibe nach wie vor ein Ziel des Regierungsrates. Ange-
sichts der Beratungsergebnisse zur Teilrevision des Steuergesetzes 2010 und der damals auf 
Bundesebene laufenden Arbeiten zur Familienentlastung hielt es der Regierungsrat für zweck-
mässig, die Möglichkeit einer Entlastung unterer Einkommen im Rahmen der nächsten Teilrevisi-
on wieder zu prüfen und neu zu beurteilen. Das in der Motion vorgegebene Ziel sei jedoch unrea-
listisch. Die Motion solle deshalb in ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt werden. 
Gleichzeitig sei die Vollzugsfrist bis zur nächsten Teilrevision des Steuergesetzes zu verlängern. 
Diesem Antrag stimmte der Kantonsrat am 18. März 2009 zu. Mit dem Massnahmenplan 2011 
beantragte der Regierungsrat am 12. April 2011 Abschreibung der Motion, was der Kantonsrat 
am 18. Mai 2011 jedoch ablehnte. Damit ist im Rahmen der aktuellen Steuergesetzrevision wie-
derum zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Entlastung unterer Einkommen besteht. 
 
Die Vorlage zur Teilrevision des Steuergesetzes hat als zentrales Anliegen neben der Anpassung 
an geändertes Bundesrecht die Erzielung von Steuermehreinnahmen als Beitrag an die Sanierung 
der Kantonsfinanzen. Der Zeitpunkt für eine Umsetzung des Postulats, die auf allen kantonalen 
Stufen (Kanton, Bezirk, Gemeinden und Kirchgemeinden) bedeutende Steuermindereinnahmen 
zur Folge hätte, ist zweifellos nicht gegeben (vgl. Ziffer 2.3 und 2.4). Eine stärkere Entlastung 
der unteren Einkommensstufen bleibt nach wie vor ein Ziel des Regierungsrates, Dringlichkeit 
besteht aber nicht, weil der Kanton Schwyz bei den mittleren Einkommen (Bruttoarbeitseinkom-
men Fr. 60 000.--) immer noch in der vorderen Hälfte (Verheiratete) bzw. an der Spitze (Ledige) 
im Kantonsranking zu finden ist und sich bei den tiefen Einkommen (Bruttoarbeitseinkommen 
Fr. 30 000.--) immer noch im Mittelfeld, teilweise sogar im oberen Drittel bewegt (vgl. Zürcher 
Steuerbelastungsmonitor 2012, S. 6–17). Der Regierungsrat beantragt deshalb, dass das Postu-
lat aufrechterhalten und die Frist zum Vollzug verlängert wird, bis das strukturelle Defizit im Kan-
tonshaushalt beseitigt ist und in einer darauf folgenden Teilrevision des Steuergesetzes eine Ent-
lastung der unteren Einkommensstufen neu beurteilt werden kann. 

9.2 Motion M 24/09: Steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien 
 
Am 20. Mai 2010 hat der Kantonsrat die Motion M 24/09 erheblich erklärt und die Frist zum 
Vollzug der Motion bis zur nächsten Teilrevision des Steuergesetzes verlängert. Verlangt wurde 
eine Anpassung des kantonalen Steuergesetzes derart, dass Zuwendungen an politische Parteien 
vom steuerbaren Einkommen bzw. Reingewinn abgezogen werden können. Wie erwähnt (vgl. Zif-
fer 4.1.4) sind mit einer Änderung des Steuerharmonisierungsrechts die Voraussetzungen ge-
schaffen worden, damit die Kantone die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien 
einführen können. Bereits in seiner Antwort auf die Motion hat der Regierungsrat erklärt, dass die 
Kantone für ihre Steuern lediglich noch die Obergrenze des Abzugs selber festlegen können, alles 
Übrige richtet sich nach zwingendem Bundesrecht. Für Unternehmen wurde kein neuer Abzug 
geschaffen. Sie können politische Parteien über das als geschäftsmässig begründeten Aufwand 
anerkannte Politsponsoring unterstützen. Da der Kanton seine Gesetzgebung bis zum Ablauf der 
Anpassungsfrist Ende 2012 noch nicht angepasst hatte, findet, wie in der Motionsantwort ange-
kündigt, seit der Steuerperiode 2013 bezüglich die Abzugshöhe bei den kantonalen Steuern au-
tomatisch die gleiche Regelung Anwendung wie bei der direkten Bundessteuer. Dem Anliegen der 
Motion wird mit der Überführung des Parteispendenabzugs ins kantonale Steuergesetz Rechnung 
getragen. Motion M 24/09 kann entsprechend als erledigt abgeschrieben werden. 
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9.3 Motion M 2/11: Aus- und Weiterbildung - steuerliche Ungleichbehandlung 
 
Der Motionär verlangt eine Anpassung des kantonalen Steuergesetzes mit einem Abzug für die 
beruflich bedingten Aus- und Weiterbildungskosten, und dies zeitgleich mit der Bundeslösung, 
aber ohne Obergrenze. Der Regierungsrat stimmte am 6. September 2011 der Motion zu, wies 
aber bereits in seiner Antwort darauf hin, dass kantonal ein unbeschränkter Abzug für Bildungs-
aufwendungen nach dem neuen Bundesrecht voraussichtlich nicht möglich sein werde. Ausser-
dem solle die Frist bis zur nächsten Teilrevision des Steuergesetzes verlängert werden. Der Kan-
tonsrat hat die Motion am 23. November 2011 erheblich erklärt und die Bearbeitungsfrist wie 
vorgeschlagen verlängert. Mit der aktuellen Revisionsvorlage (vgl. Ziffer 4.1.6) wird die Motion 
umgesetzt, soweit dies das Bundesrecht zulässt. Sie kann deshalb als erledigt abgeschrieben 
werden. 

10. Erläuterungen zu den einzelnen Paragrafen der Vorlage 
 
§ 5 Abs. 2 Bst. b 
 
Die ausdrückliche Erwähnung von Mitarbeiterbeteiligungen als steuerbegründende Bezüge bei 
wirtschaftlicher Zugehörigkeit zum Kanton ist rein deklaratorischer Natur, da der bisherige Wort-
laut Mitarbeiterbeteiligungen bereits mitumfasst („ähnliche Vergütungen“). 
 
§ 15 (neu) 
Besteuerung nach dem Aufwand 
Voraussetzungen 
 
Der Regierungsrat kann natürlichen Personen ohne Schweizer Bürgerrecht das Recht zugestehen, 
anstelle der Einkommens- und Vermögenssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu entrichten, 
wenn sie erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Unterbrechung im Kanton unbeschränkt 
steuerpflichtig sind und in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben. Das nach bisherigem 
§ 15 Abs. 1 auch den Schweizern zustehende Recht auf Pauschalbesteuerung bis zum Ende der 
Zuzugsperiode entfällt. Im Hinblick auf die gemeinsame Veranlagung haben neu beide Ehegatten 
die Voraussetzungen für die pauschale Besteuerung zu erfüllen. 
 
§ 15a (neu) 
Bemessung und Berechnung 
 
Wie bereits erwähnt (vgl. Ziff. 4.1.1) wurden die bisherigen alternativen Beträge für die Bestim-
mung der Mindestbemessungsgrundlage erhöht und ein zusätzlicher absoluter Mindestbetrag 
eingeführt. Dieser wird im Kanton Schwyz mit Fr. 600 000.-- festgelegt. Die Absätze 4 und 6 
entsprechen dem bisherigen kantonalen Recht, abgesehen von der nicht mehr explizit erwähnten 
Kompetenz des Regierungsrates, Vollzugsvorschriften zu erlassen (bisheriger § 15 Abs. 4). Dies-
bezüglich besteht in § 122 Abs. 2 StG bereits eine Rechtsgrundlage. Abs. 5 war im bisherigen 
Art. 5 Abs. 1 der Bundesverordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand bei der direkten 
Bundessteuer vom 15. März 1993 (SR 642.123) enthalten und hatte durch den Verweis in  
§ 5 Abs. 1 der Vollzugsverordnung zum Steuergesetz vom 22. Mai 2001 (VVStG, SRSZ 172.211) 
ebenfalls bereits bisher für den Kanton Schwyz Geltung. Der Regierungsrat hat von seiner im bis-
herigen § 15 Abs. 4 eingeräumten Verordnungskompetenz mit dem Erlass von § 5 VVStG Ge-
brauch gemacht. In § 5 Abs. 1 VVStG wird auf die erwähnte Bundesverordnung verwiesen, in 
Abs. 2 wird die Festlegung des steuerbaren Vermögens geregelt. Dieser Absatz wird ins Steuerge-
setz übernommen, wobei für die Bemessung des steuerbaren Vermögens neu praxisgemäss das 
Zwanzigfache des steuerbaren Einkommens vorgesehen wird. Die Bundesverordnung über die 
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Besteuerung nach dem Aufwand bei der direkten Bundessteuer wurde zwischenzeitlich an die 
bundesgesetzlichen Änderungen angepasst. Sie tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
§ 18 
Unselbstständige Erwerbstätigkeit 
Grundsatz 
 
Bei der ausdrücklichen Erwähnung von geldwerten Vorteilen aus Mitarbeiterbeteiligungen als Ein-
kommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit in Abs. 1 handelt es sich um eine rein deklarato-
rische Anpassung, da der bisherige Wortlaut solche Einkünfte bereits mitumfasst („andere geld-
werte Vorteile“). In Abs. 2 wird in Anlehnung an Art. 7 Abs. 1 StHG festgehalten, dass die vom 
Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich 
Umschulungskosten, unabhängig von deren Höhe keine geldwerten Vorteile im Sinne von Abs. 1 
darstellen. Mit dieser Ausnahmeregelung soll ein gewisser Ausgleich geschaffen werden zwischen 
Unselbstständigerwerbenden, welche Bildungskosten neu nur bis zum Höchstbetrag von 
Fr. 12 000.-- abziehen können (§ 33 Abs. 3 Bst. g StG) und Selbstständigerwerbenden, welche 
einen unlimitierten Abzug geltend machen können (vgl. Kommentierung zu § 29 Abs. 2 Bst. f 
StG). 
 
§ 18a (neu) 
Mitarbeiterbeteiligungen 
 
Echte Mitarbeiterbeteiligungen bezwecken entweder direkt (Abs. 1 Bst. a) oder indirekt (Abs. 1 
Bst. b) den Erwerb von Beteiligungen an der Arbeitgeberin oder einer Konzerngesellschaft. Dem-
gegenüber zielen unechte Mitarbeiterbeteiligungen (Abs. 2) nicht auf den Erwerb von Beteiligun-
gen ab. In der Regel wird damit die Art und Weise der Berechnung des künftigen Bonus in Aus-
sicht gestellt. So wird dieser etwa anhand der Wertsteigerung der Aktie oder der Dividendenrendi-
te berechnet (vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl 2005 595). 
 
§ 18b (neu) 
Einkünfte aus echten Mitarbeiterbeteiligungen 
 
Durch die Neuregelung der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen werden bislang in der Pra-
xis bestehende Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf den Besteuerungszeitpunkt, besei-
tigt. Grundsätzlich werden geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen im Zeitpunkt 
des Erwerbs steuerlich erfasst. Die steuerbare Leistung entspricht dem Verkehrswert vermindert 
um einen allfälligen Erwerbspreis (Abs. 1). Von dieser Regelung ausgenommen sind gesperrte 
oder nicht börsenkotierte Mitarbeiteroptionen, welche im Zeitpunkt der Ausübung besteuert wer-
den. Dabei entspricht die steuerbare Leistung dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermin-
dert um den Ausübungspreis (Abs. 3). Mitarbeiteraktien können mit einer zeitlich beschränkten 
Verfügungssperre verbunden sein. Der dadurch eingeschränkten Verfügungsmacht aufseiten der 
steuerpflichtigen Person wird gemäss Abs. 2 mit einem Einschlag (Diskont) von 6% pro Sperrjahr 
auf dem Verkehrswert Rechnung getragen. Der Einschlag gilt für maximal 10 Jahre. 
 
§ 18c (neu) 
Einkünfte aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen 
 
Geldwerte Vorteile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen gelten im Zeitpunkt ihres Zuflusses als 
realisiert und damit als steuerbar. 
 
§ 18d (neu) 
Anteilmässige Besteuerung 
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Mitarbeitende, welche gesperrte Mitarbeiteroptionen erhalten, können zwischen der Zuteilung 
und Ausübung derselben in verschiedenen Ländern ansässig und tätig sein. Im Zeitpunkt der 
Ausübung gesperrter Mitarbeiteroptionen stellt sich daher die Frage, in welchem Land der geld-
werte Vorteil verdient wurde und der Besteuerung unterliegt. § 18d regelt neu die Besteuerung 
von Mitarbeiteroptionen im internationalen Verhältnis und beseitigt bisher bestehende Unsicher-
heiten in diesem Zusammenhang. Da Mitarbeiteroptionen zudem hauptsächlich den Mitarbeiten-
den des oberen Kaders abgegeben werden, die oftmals in international tätigen Unternehmen ein-
gesetzt werden, bedarf es in dieser Hinsicht schon seit längerer Zeit einer klaren rechtlichen 
Grundlage. Voraussetzung für eine Besteuerung in der Schweiz ist, dass die Mitarbeitenden die 
Optionen während ihrer Tätigkeit in der Schweiz erhalten oder ihr Ausübungsrecht hier ohne jeg-
liche Einschränkung erworben haben. Nach der neuen Bestimmung von § 18d werden die geld-
werten Vorteile aus den betreffenden Mitarbeiteroptionen anteilmässig im Verhältnis zwischen der 
gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne besteuert. Detaillierte Ausführungsbe-
stimmungen zur Berechnung der steuerbaren Leistung sind in Art. 7 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 2 
MBV enthalten. 
 
§ 19 Abs. 4 
 
Im Kanton Schwyz gilt bei der Grundstückgewinnsteuer das sogenannte monistische System. Da-
nach unterliegen Gewinne aus der Veräusserung von im Kanton gelegenen Grundstücken des Pri-
vat- und Geschäftsvermögens oder von Anteilen an solchen der Grundstückgewinnsteuer, unab-
hängig davon, ob das Grundstück von einer natürlichen oder juristischen Person veräussert wird. 
Bei Grundstücken des Geschäftsvermögens werden nur die Wertzuwachsgewinne (Differenz zwi-
schen Veräusserungserlös und Anlagekosten) mit der Grundstückgewinnsteuer erfasst, während 
die wieder eingebrachten Abschreibungen der Einkommens- bzw. der Gewinnsteuer unterliegen. 
Gemäss §§ 19 Abs. 4 und 64 Abs. 3 StG entsprechen die der Einkommens- bzw. der Gewinn-
steuer unterliegenden wieder eingebrachten Abschreibungen der Differenz zwischen dem Er-
werbspreis und den wertvermehrenden Aufwendungen (einschliesslich der Baukreditzinsen) ei-
nerseits und dem Einkommenssteuerwert (Gewinnsteuerwert) andererseits. Werden Liegenschaf-
ten bei der Überführung vom Privat- ins Geschäftsvermögen über den Anschaffungswert (Er-
werbspreis) hinaus eingebucht, was handelsrechtlich zulässig ist, so erhält die steuerpflichtige 
Person zusätzliches (steuerminderndes) Abschreibungssubstrat, welches indessen nach den vor-
erwähnten Be-stimmungen nicht als wieder eingebrachte Abschreibungen steuerlich erfasst wird. 
Zur Vermeidung dieses doppelten Vorteils werden die §§ 19 Abs. 4 und 64 Abs. 3 StG derart 
angepasst, dass sie auch Abschreibungen miterfassen, die über den Erwerbspreis hinaus getätigt 
wurden. 
 
§ 21a Abs. 1 Bst. b 
 
Die Änderung dieser Vorschrift ist redaktionell bedingt (Ersatz von % durch „Prozent“). 
 
§ 24 Bst. e 
 
Die bisherige Bestimmung von § 24 Bst. e, wonach Einkünfte aus Lotterien und lotterieähnlichen 
Veranstaltungen vollumfänglich den übrigen steuerbaren Einkünften zugerechnet werden, wird 
neu um eine Freigrenze ergänzt. Diese wird in Anlehnung an die neuen Bestimmungen der direk-
ten Bundessteuer (Art. 23 Bst. e DBG) und der Verrechnungssteuer (Art. 6 Abs. 1 VStG) auf 
Fr. 1000.-- festgelegt. Bei der direkten Bundessteuer wird ergänzend Art. 24 Bst. j DBG neu ein-
gefügt, wonach Gewinne bis zu einem Betrag von Fr. 1000.-- aus einer Lotterie oder lotterieähn-
lichen Veranstaltung steuerfrei sind. Da es sich dabei letztlich nur um ein sogenanntes argumen-
tum e contrario (Umkehrschluss) handelt, wird auf eine entsprechende Ergänzung von § 25 StG 
(steuerfreie Einkünfte) verzichtet. 
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§ 28 Abs. 1 
 
Die bisherige Bestimmung in Abs. 1 Bst. b, wonach die mit dem Beruf zusammenhängenden 
Weiterbildungs- und Umschulungskosten als Berufskosten abgezogen werden können, ist infolge 
der abschliessenden Neuregelung des Abzuges von berufsorientierten Aus- und Weiterbildungs-
kosten in § 33 Abs. 3 Bst. g StG aufzuheben. Der verbleibende Abzug für die übrigen Berufskos-
ten im bisherigen Abs. 1 Bst. a ist mit einem Vorbehalt, welcher auf § 33 Abs. 3 Bst. g StG ver-
weist, zu versehen. 
 
§ 29 Abs. 2 Bst. f (neu) 
 
Gemäss § 29 Abs. 1 StG können bei selbstständiger Erwerbstätigkeit die geschäfts- oder berufs-
mässig begründeten Kosten abgezogen werden (Gewinnungskosten). Dazu gehören gemäss 
Art. 10 Abs. 1 Bst. f StHG auch die Aus- und Weiterbildungskosten, einschliesslich Umschu-
lungskosten, des eigenen Personals. Da gemäss bundesrätlicher Botschaft (BBl 2011 2630) den 
Selbstständigerwerbenden die Aus- und Weiterbildungskosten, die im Zusammenhang mit ihrer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit stehen, vollumfänglich zum Abzug zuzulassen sind, ist bei der 
Übernahme der harmonisierungsrechtlichen Vorschrift ins StG auf den Passus „des eigenen Per-
sonals“ zu verzichten, ansonsten der Selbstständigerwerbende für sich nur einen limitierten Ab-
zug von Fr. 12 000.-- aufgrund des neuen § 33 Abs. 3 Bst. g StG vornehmen könnte. Eine Un-
gleichbehandlung zwischen Selbstständigerwerbenden und Unselbstständigerwerbenden im Be-
reich der Fr. 12 000.-- übersteigenden Bildungskosten ist systembedingt hinzunehmen (vgl. 
BBl 2011 2630). Die enumerative Aufzählung in § 29 Abs. 2 ist dementsprechend zu ergänzen 
(Bst. f). Voraussetzung für den Abzug ist, dass diese Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskos-
ten einen Zusammenhang mit der selbstständigen Erwerbstätigkeit haben, d.h. geschäfts- oder 
berufsmässig begründet sind. Ist diese Voraussetzung erfüllt, werden solche Aus- und Weiterbil-
dungskosten unlimitiert zum Abzug zugelassen. 
 
§ 33 Abs. 3 Bst. d bis g (neu) 
 
Der neu einzuführende Abzug für Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien in 
§ 33 Abs. 3 Bst. d ist Art. 9 Abs. 2 Bst. l StHG und Art. 33 Abs. 1 Bst. i DBG nachgebildet. Er 
gilt in steuersystematischer Hinsicht als allgemeiner Abzug. Es sind nur Mitgliederbeiträge und 
Zuwendungen an solche Parteien abzugsfähig, welchen eine gewisse politische Bedeutung zu-
kommt (Eintrag im Parteienregister, Vertretung in einem kantonalen Parlament, Stimmenanteil 
von mindestens 3% bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments). Zur Abzugshöhe kann 
auf die Ausführungen unter Ziffer 4.1.4 verwiesen werden. 
 
Abgesehen vom Höchstbetrag stimmt der Wortlaut von § 33 Abs. 3 Bst. e mit demjenigen von 
Art. 9 Abs. 2 Bst. m StHG bzw. Art. 212 Abs. 2bis DBG weitestgehend überein. Nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung sind die durch die Drittbetreuung der Kinder entstandenen Kosten 
nicht als steuerlich abzugsfähige Berufsauslagen zu qualifizieren, obwohl sie eng mit der Ein-
kommenserzielung zusammenhängen können. Der neue Kinderdrittbetreuungskostenabzug ist als 
sogenannter allgemeiner Abzug ausgestaltet, obwohl aufgrund der Anknüpfung an einen sozialen 
Tatbestand auch eine Qualifizierung als Sozialabzug infrage käme. Die Auslegung dieser neuen 
Bestimmung orientiert sich aufgrund des nahezu gleichen Wortlautes und derselben ratio legis 
wie die bundesrechtliche Bestimmung am Kreisschreiben der ESTV Nr. 30 vom 21. Dezember 
2010 zur Ehepaar- und Familienbesteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer (DBG). Zur Abzugshöhe kann auf die Ausführungen unter Ziffer 4.1.5 verwiesen werden. 
 
In Ergänzung zur Neuregelung der Lotteriegewinnbesteuerung in § 24 Bst. e StG ist unter den 
allgemeinen Abzügen von § 33 StG der neue Einsatzkostenabzug in Abs. 3 Bst. f einzufügen. 
Dieser ist von Bundesrechts wegen als Pauschalabzug ausgestaltet. Das StHG sieht einen nach 
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kantonalem Recht bestimmten Prozentbetrag der einzelnen Gewinne aus einer Lotterie oder lotte-
rieähnlichen Veranstaltung in Verbindung mit einem ebenfalls von den Kantonen festgelegten 
Höchstbetrag als Abzug vor. Aus Praktikabilitätsgründen wird der im Recht der direkten Bundes-
steuer festgelegte Pauschalabzug (5%, Höchstbetrag Fr. 5000.--; Art. 33 Abs. 4 DBG) ins kanto-
nale Recht übernommen. Lotterieeinsatzkosten sind in jedem Fall nur bei Vorliegen eines Gewin-
nes abzugsfähig. Die Rechtsnatur dieses Abzuges ist daher umstritten (Gewinnungskosten versus 
Lebenshaltungskosten; vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 
2. A. Zürich 2009, Art. 25 N 15). 
 
Abzugsfähig bis zum Höchstbetrag von Fr. 12 000.-- sind nach dem neuen Abs. 3 Bst. g alle 
berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten nach dem ersten Abschluss auf der Sekundar-
stufe II. Liegt kein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vor, sind alle berufsorientierten Aus- 
und Weiterbildungskosten ab dem vollendeten 20. Lebensjahr abzugsfähig, sofern es sich dabei 
nicht um die Ausbildungskosten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. Die 
Sekundarstufe II umfasst die Ausbildungen an Maturitätsschulen, Fachmittelschulen und die 
Berufsbildung. Auf der Tertiärstufe befinden sich die Ausbildungen an universitären Hochschu-
len, pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und die höhere Berufsbildung, deren Kosten 
abziehbar sind. Nicht abzugsfähig sind in jedem Fall Kosten für Aus- und Weiterbildungen, die 
nicht berufsorientiert sind (Liebhaberei, Hobby; vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl 2011 2608, 
2616). 
 
§ 34 Bst. b 
 
Infolge der Neuregelung des Abzuges von berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten (§ 33 
Abs. 3 Bst. g StG) ist § 34 Bst. b, wonach Ausbildungskosten generell vom Abzug ausgeschlossen 
sind, ersatzlos aufzuheben. 
 
§ 35 Abs. 1 Bst. d, e und f 
 
Betreffend Bst. d kann auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.1.6, 2. Abschnitt verwiesen werden. 
 
§ 35 Abs. 1 Bst. e enthält in Satz 1 den sogenannten Alleinerziehendenabzug von derzeit 
Fr. 6300.-- für jedes minderjährige Kind. Gemäss Satz 2 dieser Bestimmung wird der Abzug bei 
Erwerbstätigkeit der alleinerziehenden Person um den durch Lohnausweis bestätigten Nettolohn 
abzüglich Berufsauslagen bzw. bei selbstständiger Erwerbstätigkeit um den Gewinn gemäss ord-
nungsgemäss geführter Aufzeichnung oder Buchhaltung, maximal jedoch um Fr. 3200.-- erhöht. 
Satz 2 liegt die Vermutung zugrunde, dass eine erwerbstätige alleinerziehende Person bei der 
Kinderbetreuung auf Dritte zurückgreifen muss. Da der Abzug für die Kinderdrittbetreuung nun-
mehr auf Bundesebene – bis auf dessen Maximalbetrag – abschliessend geregelt ist, bleibt für 
davon abweichendes kantonales Recht kein Raum mehr (Art. 9 Abs. 2 Bst. m i.V.m. Art. 72l 
Abs. 2 StHG). § 35 Abs. 1 Bst. e Satz 2 ist demnach aufzuheben. 
 
Neben steuerpflichtigen Personen, die über 65 Jahre alt sind, erhalten nach dem Wortlaut der 
bisherigen Bestimmung von § 35 Abs. 1 Bst. f auch solche Steuerpflichtige, welche eine Vollren-
te der eidgenössischen Invalidenversicherung beziehen, einen Sozialabzug von Fr. 3200.--. Eine 
Vollrente der Invalidenversicherung erhalten leistungsberechtigte Personen, wenn sie ab dem 
Kalenderjahr, in dem sie das 21. Altersjahr erreicht haben, stets die Beitragspflicht erfüllt haben. 
Darauf kann es in steuerlicher Hinsicht nicht ankommen. Entscheidend ist vielmehr der Invalidi-
tätsgrad der steuerpflichtigen Person, welcher den steuerlich relevanten Sozialschutzgedanken 
begründet. Der Begriff „Vollrente“ ist daher durch „ganze Rente“ zu ersetzen. Eine ganze Invali-
denrente erhalten nach derzeitiger Rechtslage Personen mit einem Invaliditätsgrad von mindes-
tens 70% (Art. 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 
1959, IVG, SR 831.20). 
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§ 36 Abs. 1 und 3 
 
Es kann im Wesentlichen auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.1.7 verwiesen werden. Durch eine 
Änderung der letzten Tarifstufe in Abs. 1 von bisher Fr. 170 500.-- auf neu Fr. 175 100.-- wird 
eine Tarifdarstellung gewährleistet, bei der der Grenzsteuersatz von 3.65% einem steuerbaren 
Einkommen von Fr. 230 400.-- (bisher Fr. 225 800.--) entspricht. Neu wird in Abs. 3 neben dem 
Grund- auch das Stammkapital ausdrücklich erwähnt, um der Rechtsform der GmbH (Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung) hinreichend Rechnung zu tragen (Art. 772 Abs. 1 OR). 
 
§ 36a (neu) 
Kantonstarif 
 
Für den Kanton wird neu ein eigener Tarif eingeführt. Der im bisherigen § 36 Abs. 1 festgelegte 
Tarif wird mit einer zusätzlichen Tarifstufe von 7% auf weiteren Fr. 155 500.-- bis zu einem 
steuerbaren Einkommen von Fr. 385 900.-- ergänzt, ab dem ein proportionaler Steuersatz von 
5% für das ganze Einkommen gilt. Der neue Kantonstarif bewirkt eine stärkere Belastung der 
hohen Einkommen, welche zu Mehreinnahmen von rund 22.73 Mio. Franken führt. Die Absätze 2 
und 3 von § 36 StG betreffend Ehepaare und Dividenden gelten ebenso wie die Rundungsregel in 
§ 36 Abs. 4 StG in gleicher Weise auch für den neuen Kantonstarif. 
 
§ 38 Abs. 1 Satz 2 
 
Es kann auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.1.9 verwiesen werden. 
 
§ 44a (neu) 
Mitarbeiterbeteiligungen 
 
Abs. 1 dieser Bestimmung entspricht der Regelbewertung des Vermögens zum Verkehrswert (§ 41 
Abs. 1 StG). Dieser gilt für sämtliche Mitarbeiterbeteiligungen, mit Ausnahme der gesperrten und 
der nicht börsenkotierten Optionen. Allfällige Sperrfristen sind mit einem Diskont zu berücksich-
tigen. Das StHG schreibt den Umfang der Diskontierung nicht vor. Die analoge Anwendung der 
Diskontierungsregel von Art. 7d Abs. 2 StHG bzw. Art. 17b Abs. 2 DBG (Diskont von 6% pro 
Sperrjahr auf dem Verkehrswert während maximal 10 Jahren) führt zu einer sachgerechten und 
mit der Einkommenssteuer (§ 18b Abs. 2 StG) kohärenten Bemessung des Vermögenssteuerwer-
tes. Gesperrte und nicht börsenkotierte Mitarbeiteroptionen sowie unechte Mitarbeiterbeteiligun-
gen sind nach Abs. 2 bei Zuteilung ohne Steuerwert zu deklarieren (pro memoria). Die Einkünfte 
aus solchen Mitarbeiterbeteiligungen werden gemäss § 18b Abs. 3 bzw. § 18c StG im Zeitpunkt 
der Ausübung bzw. des Zuflusses besteuert. Die von Art. 14a Abs. 2 StHG vorgeschriebene zutei-
lungsbezogene Deklaration ohne Steuerwert bei der Vermögenssteuer dient somit der vollständi-
gen Erfassung künftiger Einkünfte aus solchen Mitarbeiterbeteiligungen (Kontrollfunktion). 
 
§ 48 Abs. 1 
 
Es kann auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.1.10 verwiesen werden. 
 
§ 49 Abs. 1 Satz 2 
 
In Anlehnung an das neue Recht der Pauschalbesteuerung bei der direkten Bundessteuer (Art. 14 
Abs. 6 DBG) erfolgt eine Anpassung des kantonalen Mindestbetrages gemäss § 15a Abs. 1 Bst. a 
StG an die Teuerung nach Massgabe von § 49 Abs. 1 Satz 1, was eine Anpassung von Abs. 1 
Satz 2 dieser Bestimmung erfordert. 
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§ 61 Abs. 1 Bst. j (neu) und Abs. 2 
 
Infolge des klaren Wortlautes der harmonisierungsrechtlichen Bestimmung von Art. 23 Abs. 1 
Bst. j StHG ergibt sich für die Kantone kein gesetzgeberischer Gestaltungsspielraum. Unter den 
Steuerbefreiungstatbestand fallen einerseits Verkehrsunternehmen mit einer Konzession nach 
dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009 (SR 745.1), die Verkehrsleistungen im 
Güter- und Personenverkehr erbringen. Andererseits fallen neu auch konzessionierte Infrastruk-
turunternehmen darunter. Als solche gelten Unternehmen mit einer Konzession gemäss Eisen-
bahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101), die eine Eisenbahninfrastruktur bau-
en, betreiben und unterhalten (Kreisschreiben der ESTV Nr. 35 vom 2. Dezember 2011, S. 4 f.). 
Unabdingbar für die Steuerbefreiung ist das Vorliegen einer Bundeskonzession. Voraussetzung für 
das Vorliegen einer steuerbefreiten konzessionierten Tätigkeit ist, dass die betreffende Unter-
nehmenssparte eine Abgeltung (Subvention) erhält oder dass das Unternehmen aufgrund seiner 
Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrechterhalten muss. Von der 
Steuerbefreiung ausgenommen sind Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige 
Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben. Der neue Steuerbefreiungstatbestand ersetzt die 
bisherige kantonale Regelung in § 61 Abs. 2 StG. 
 
§ 64 Abs. 3 
 
Es kann auf die Erläuterungen zu § 19 Abs. 4 StG verwiesen werden. 
 
§ 65 Abs. 1 Bst. g (neu) 
 
Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand juristischer Personen gehören auch die Kosten der 
berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Umschulungskosten, des eigenen Per-
sonals (Art. 25 Abs. 1 Bst. e StHG). § 65 Abs. 1 ist dementsprechend zu ergänzen. 
 
§ 82 Abs. 1 
 
Es kann auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.2.2 verwiesen werden. 
 
§ 83 Abs. 1 
 
Es kann auf die Erläuterungen unter Ziffer 4.2.3 verwiesen werden. 
 
§ 88 Abs. 2 
 
Zu den der Quellensteuer unterliegenden Einkünften aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit bei 
natürlichen Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton gehören neu 
auch geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen. Deren explizite Erwähnung ist rein deklara-
torischer Natur, da sie vom bisherigen Wortlaut („andere geldwerte Vorteile“) bereits miterfasst 
werden. 
 
§ 90 Abs. 1 Satz 2 
 
Neu können auch in den Tarifen nicht berücksichtigte Abzüge gemäss § 28 StG in Fällen ohne 
nachträgliche ordentliche Veranlagung (§ 93 StG) auf Antrag gewährt werden. Dabei handelt es 
sich um Berufsauslagen, bei welchen keine Pauschalabzüge vorgesehen sind. 
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§ 92 Abs. 1 Bst. c und d (neu) 
 
Mit der Ergänzung dieser Bestimmung (Abs. 1 Bst. c) wird eine gesetzliche Grundlage für die 
Einführung des elektronischen Lohnmeldewesens im Bereich der Quellensteuer (ELM/QSt) ge-
schaffen. Damit wird den Schuldnern der steuerbaren Leistung, d.h. den Arbeitgebern, die Mög-
lichkeit geboten, ihre Abrechnungen elektronisch an die Steuerverwaltung zu übermitteln. Den 
Schuldnern der steuerbaren Leistung steht es offen, ob sie die Abrechnung über ELM/QSt nutzen 
wollen oder nicht. 
 
Die neu eingeführte Quellensteuer auf geldwerten Vorteilen aus Mitarbeiterbeteiligungen gemäss 
§§ 18d und 98a StG begründet die Verpflichtung der betreffenden Arbeitgeber als Schuldner der 
steuerbaren Leistung, die anteilmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen 
zu entrichten (Abs. 1 Bst. d). 
 
§ 94 Abs. 2 
 
Nach dem bisherigen Gesetzeswortlaut von § 94 Abs. 2 ist die individuelle Gewährung von Abzü-
gen, die nicht in den Tarifen berücksichtigt sind, ausgeschlossen. Da nach konstanter kantonaler 
Praxis solche Abzüge gleichwohl auf Antrag gewährt werden, ist die genannte Bestimmung ersatz-
los aufzuheben, zumal diese Praxis als rechtsbeständig betrachtet werden kann. 
 
§ 96 Abs. 1 und 2 
 
Zu den quellensteuerpflichtigen Vergütungen von im Ausland wohnhaften Organen juristischer 
Personen und ausländischer Unternehmungen, welche Sitz oder tatsächliche Verwaltung bzw. 
Betriebsstätten im Kanton haben, gehören neu auch Mitarbeiterbeteiligungen. Deren explizite 
Erwähnung ist rein deklaratorischer Natur, da sie vom bisherigen Wortlaut („ähnliche Vergütun-
gen“) bereits miterfasst werden. 
 
§ 98a (neu) 
Empfänger von Mitarbeiterbeteiligungen 
 
Personen, die nur während eines Teils der Zeitspanne zwischen Erwerb und Entstehen des Aus-
übungsrechts der gesperrten Mitarbeiteroptionen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz hatten und die im Zeitpunkt des Zuflusses der geldwerten Vorteile aus diesen Mitar-
beiteroptionen im Ausland wohnhaft sind, werden für diesen geldwerten Vorteil anteilmässig in 
der Schweiz quellensteuerpflichtig. Die anteilmässige Besteuerung wird neu in § 18d StG statu-
iert. In Bezug auf die Höhe des Quellensteuersatzes haben die Kantone von Bundesrechts wegen 
einen Rechtsetzungsspielraum. Im neuen § 98a Abs. 2 wird der Quellensteuersatz für die Kan-
tons- und Gemeindesteuern mit 15% festgelegt. Dies entspricht dem allgemeinen Quellensteuer-
satz, welcher gemäss § 96 StG für Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung von juristi-
schen Personen und von ausländischen Unternehmungen gilt, welche Sitz oder tatsächliche Ver-
waltung bzw. Betriebsstätten im Kanton haben. Bei der direkten Bundessteuer beträgt der neue 
Quellensteuersatz für gesperrte Mitarbeiteroptionen 11.5% (Art. 97a DBG). 
 
§ 99 
 
Hier handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. Der neue § 98a StG ist im Paragrafenzitat 
zu ergänzen. 
 
§ 120 Abs. 2 
 
§ 120 Abs. 2 entspricht inhaltlich und formell der bis Ende 2006 geltenden Fassung. Es kann 
auf die unter Ziffer 4.4.1 gemachten Ausführungen verwiesen werden. 
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§ 144 Abs. 3 Satz 2 
 
Am 1. Januar 2013 ist das neue Rechnungslegungsrecht in Kraft getreten. Es umfasst diverse 
Änderungen des Obligationenrechts und zugehöriger Ausführungsbestimmungen. Das neue Rech-
nungslegungsrecht knüpft grundsätzlich nicht mehr an die Rechtsform des Unternehmens, son-
dern an dessen wirtschaftliche Bedeutung an. Neben einer Anpassung der Aufbewahrungspflich-
ten werden neu fünf private Regelwerke als Standards zur Rechnungslegung anerkannt, welche 
jedoch für die Bemessung der Steuern nicht massgebend sind. Mit der Neuordnung des Rech-
nungslegungsrechts wurde die Verweisungsnorm von Art. 42 Abs. 3 StHG und von Art. 126 
Abs. 3 DBG betreffend die Aufbewahrungspflichten von Selbstständigerwerbenden und juristi-
schen Personen per 1. Januar 2013 angepasst. Dies erfordert auf kantonaler Ebene eine entspre-
chende Änderung von § 144 Abs. 3 StG. Es wird nur noch im Hinblick auf die Führung und Auf-
bewahrung von Geschäftsbüchern, Aufstellungen und Belegen, nicht mehr jedoch im Hinblick auf 
deren Edition auf das Obligationenrecht verwiesen. Auf eine explizite Nennung der obligationen-
rechtlichen Bestimmungen wird im Gegensatz zum Bundessteuerrecht (Art. 42 Abs. 3 StHG, 
Art. 126 Abs. 3 DBG) wie bis anhin verzichtet. 
 
§ 147 Abs. 1 Bst. d (neu) 
 
Diese Bestimmung lehnt sich an den im Vergleich zu Art. 45 Bst. e StHG weiteren Wortlaut von 
Art. 129 Abs. 1 Bst. d DBG an, welcher eine umfassende Bescheinigungspflicht der Arbeitgeber 
begründet, die ihren Arbeitnehmern Mitarbeiterbeteiligungen zuteilen. Auf Bundesebene wird 
diese Bescheinigungspflicht in der Bundesratsverordnung über die Bescheinigungspflichten bei 
Mitarbeiterbeteiligungen vom 27. Juni 2012 (MBV), welche am 1. Januar 2013 in Kraft getreten 
ist, detailliert geregelt. Deren Bestimmungen gelten im kantonalen Recht aufgrund des Verweises 
im neuen § 147 Abs. 1 Bst. d sinngemäss. 
 
§ 167 
 
Es ist im Wesentlichen auf das unter Ziffer 4.5 Ausgeführte zu verweisen. Die Aufhebung des 
bisherigen Verschlechterungsverbotes in Abs. 2 hat auch eine Anpassung von Abs. 1 und Abs. 3 
der Bestimmung zur Folge. Die bisherige Bindung der Beschwerdeinstanz an die Parteianträge 
entfällt (Abs. 1). Der Verweis auf die Befugnisse der Veranlagungsbehörden in Abs. 3 ist dement-
sprechend auszuweiten. 
 
§ 191 
 
Mit dem Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO, 
SR 272) wurde Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 
11. April 1889 (SchKG, SR 281.1) geändert. Neu sind jegliche Verfügungen schweizerischer 
Verwaltungsbehörden als Rechtsöffnungstitel den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt 
(Art. 80 Abs. 2 Ziffer 2 SchKG). Nach bisherigem Recht erfolgte eine Gleichstellung nur inner-
halb des Kantonsgebietes für Verfügungen und Entscheide kantonaler Verwaltungsbehörden über 
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, wie Steuern, soweit das kantonale Recht diese Gleichstel-
lung vorsah. Da nach neuem Recht die Voraussetzung der Gleichstellung durch das kantonale 
Recht entfallen ist und auch ausserkantonale Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden 
den gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind, kann § 191 StG aufgehoben werden. Damit 
entfällt auch die Anwendung des Konkordates über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe zur 
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Ansprüche vom 28. Oktober 1971 für die Vollstreckung von 
Verfügungen und Entscheiden ausserkantonaler Verwaltungsbehörden. Das Konkordat wurde mit 
dem Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung am 1. Januar 2011 aufgehoben. 
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§ 199 Abs. 1 
 
Nach aktuellem § 199 Abs. 1 wird der Ertrag der Grundstückgewinnsteuer zur Hälfte nach Mass-
gabe des Gesetzes über den Finanzausgleich auf die Bezirke und Gemeinden verteilt. Nach § 12 
Abs. 1 FAG erhalten die Bezirke von dieser Hälfte einen Drittel und die Gemeinden zwei Drittel. 
Neu soll der Kanton insgesamt drei Viertel des Grundstückgewinnsteuerertrages erhalten und die 
Bezirke und Gemeinden zusammen einen Viertel. Die Verteilung dieses Anteils unter den Bezir-
ken und Gemeinden ist Gegenstand des FAG. Eine Änderung von § 199 Abs. 1 ist nur unter 
gleichzeitiger Anpassung von § 12 FAG möglich. Dies bedingt unter anderem eine Neuregelung 
der Aufteilung der getrennten Bezirks- und Gemeindeanteile nach § 12 Abs. 2 und 3 FAG. Die 
Anpassung von § 12 FAG erfolgt in den Schlussbestimmungen des StG. 
 
§ 250b Abs. 2 
 
Die Ersetzung von § 256 durch § 246 in Abs. 2 ist redaktionell bedingt. 
 
§ 250c (neu) 
Teilrevision 2014 
 
Abs. 1 enthält die Übergangsbestimmungen für die periodenbezogenen Steuern, Abs. 2 diejeni-
gen für die Quellen- und Grundstückgewinnsteuer. Der neue Kantonstarif nach § 36a StG findet 
bei der Quellensteuer erst ein Jahr später Anwendung, weil eine rechtzeitige Umsetzung auf den 
1. Januar 2015 nicht möglich ist. Da die harmonisierungsrechtlichen Vorgaben betreffend Kin-
derdrittbetreuungskostenabzug (Art. 9 Abs. 2 Bst. m i.V.m. Art. 72l StHG) und Besteuerung von 
Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 4 Abs. 2 Bst. b, 7c-f, 14a, 32 Abs. 3, 35 Abs. 1 Bst. c, d und i, 
37 Abs. 1 Bst. d, 45e- i.V.m. Art. 72m StHG) wie erwähnt nicht rechtzeitig ins Steuergesetz 
überführt werden konnten, wurden sie im Sinne einer Übergangslösung in einer regierungsrätli-
chen Verordnung aufgenommen (ÜVStHG). Die nun ins StG zu überführenden Bestimmungen der 
ÜVStHG verlieren mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Teilrevision ihre Gültigkeit (§ 18 Abs. 2 
ÜVStHG). Wie bereits in der ÜVStHG (§ 19 Abs. 2) wird bei den Mitarbeiterbeteiligungen in 
übergangsrechtlicher Hinsicht auf die Ausführungsvorschriften des Bundessteuerrechts verwie-
sen. Deren Übernahme ins kantonale Recht erscheint aus Gründen der vertikalen Harmonisierung 
als geboten. Gemäss Art. 72r Abs. 1 StHG ist der neue kantonale Abzug berufsorientierter Aus- 
und Weiterbildungskosten zeitgleich mit der harmonisierungsrechtlichen Vorschrift von Art. 9 
Abs. 2 Bst. o StHG in Kraft zu setzen. Da das Inkrafttreten dieser Bestimmung derzeit noch offen 
ist, wird für die zeitliche Anwendbarkeit der neuen kantonalen Bestimmungen betreffend den 
Abzug der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten ebenfalls auf das Bundesrecht ver-
wiesen. Dasselbe gilt für die damit in Zusammenhang stehende Änderung des Sozialabzugs von 
§ 35 Abs. 1 Bst. d StG. Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen von § 167 Abs. 1 und 2 StG, 
wonach die Beschwerdeinstanz bei ihrem Entscheid nicht an die Parteianträge gebunden ist und 
den angefochtenen Entscheid nach Anhören der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil 
abändern kann (reformatio in peius), finden auf alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren Anwen-
dung, die bei Inkrafttreten dieser Bestimmungen hängig sind. Damit wird eine Gleichbehandlung 
in verfahrensrechtlicher Hinsicht gewährleistet. 
 
II. 
Aufhebung des Gesetzes über steuerbegünstigte Arbeitsbeschaffungsreserven 
 
Mit der Unternehmenssteuerreform II hat der Bund beschlossen, das konjunkturpolitische In-
strument der steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven abzuschaffen und die beiden dies-
bezüglichen Bundesgesetze (Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaf-
fungsreserven vom 20. Dezember 1985, ABRG, SR 823.33; Bundesgesetz über die Vorbereitung 
der Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung vom 30. September 1954, SR 823.31) aufzuhe-
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ben. Das Instrument der Arbeitsbeschaffungsreserven habe sich nicht bewährt, da die Wirtschaft 
zu keinem Zeitpunkt bereit gewesen sei, jenes Ausmass an Reserven zu bilden, mit dem sich ein 
makroökonomischer Effekt hätte erzielen lassen (Botschaft des Bundesrats: BBl 2005 4836). Die 
von den Kantonen erlassenen Anschlussgesetze sind dementsprechend ebenfalls aufzuheben. Das 
schwyzerische Gesetz über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven datiert vom 
28. Januar 1988. Da bis spätestens 2013 sämtliche im Kanton noch bestehenden Arbeitsbe-
schaffungsreserven aufgelöst sein werden, erübrigt sich eine diesbezügliche Übergangsbestim-
mung. 
 
III. 
Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich 
 
Wie bei § 199 Abs. 1 StG erwähnt bedingt die Änderung der Verteilung des Grundstückgewinn-
steuerertrages zwischen dem Kanton einerseits und den Bezirken und Gemeinden andererseits 
eine gleichzeitige Anpassung von § 12 FAG. Aufgrund der Änderung des Verteilungsschlüssels 
erhalten der Kanton neu drei Viertel (bisher die Hälfte), die Bezirke einen Zwölftel (bisher einen 
Sechstel) und die Gemeinden einen Sechstel (bisher einen Drittel) des Grundstückgewinnsteu-
erertrages. Im Weiteren wird bei der Verteilung der getrennten Bezirks- und Gemeindeanteile auf 
das bisherige Kriterium der Einwohnerzahl verzichtet (§ 12 Abs. 2 und 3 FAG). 

11. Behandlung im Kantonsrat 

11.1 Keine Ausgabenbremse 
 
Gemäss Ausgabenbremse in § 73 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons 
Schwyz vom 28. April 1977, SRSZ 142.110, GOKR, gelten der Voranschlag, Kreditbeschlüsse 
und Erlasse des Kantonsrates, die für den Kanton Ausgaben von einmalig mehr als Fr. 125 000.-- 
oder wiederkehrend jährlich mehr als Fr. 25 000.-- zur Folge haben, als angenommen, wenn 
60 Mitglieder zustimmen. 
 
Der vorliegende Beschluss hat für den Kanton keine finanziellen Auswirkungen im Sinne von 
Mehrausgaben. Die Ausgabenbremse kommt deshalb nicht zur Anwendung. Für die Schlussab-
stimmung gilt das einfache Mehr gemäss § 73 Abs. 1 GOKR.  

11.2 Referendum 
 
Gemäss § 34 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010, 
SRSZ 100.100, KV unterstehen: 
a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen; 
b) internationale und interkantonale Vereinbarungen mit Gesetzesrang; 
c) Ausgabenbeschlüsse über neue einmalige Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken und Ausga-

benbeschlüsse über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 500 000.--; 
dem obligatorischen oder fakultativen Referendum. 
 
Der vorliegende Beschluss hat die Änderung eines Gesetzes zum Gegenstand und unterliegt somit 
bei Zustimmung von weniger als Dreiviertel der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder des 
Kantonsrates dem obligatorischen oder bei Zustimmung von Dreiviertel und mehr der an der Ab-
stimmung teilnehmenden Mitglieder des Kantonsrates dem fakultativen Referendum. 
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Beschluss des Regierungsrates 

1. Dem Kantonsrat wird beantragt: 
a) die beiliegende Vorlage anzunehmen; 
b) die Frist zum Vollzug des Postulats M 13/08 bis zur nächsten Teilrevision des Steuergesetzes 

nach Beseitigung des Defizits im Staatshaushalt zu verlängern; 
c) die Motionen M 24/09 und M 2/11 als erledigt abzuschreiben. 

2. Zustellung: Mitglieder des Kantons- und Regierungsrates; Bezirke und Gemeinden; 
Kantonalkirchen; Finanzdepartement; Steuerverwaltung; Finanzverwaltung; Finanzkontrolle; 
Staatskanzlei (3). 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Walter Stählin, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 


